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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
aum ist das Thema Neu be
wertung von Grund stücken 

abgeschlossen, müssen wir uns 
in der nächsten Zeit um die not
wendigen Schlussabrechnungen 
der bisherigen Wirtschaftshilfen 
kümmern. Etwas Entspannung ist 
eingetreten, da auf stetiges Drän
gen der Steuerberater ver bände 
und Steuerberaterkammern auf 
allen Ebenen die Bearbeitungs
frist bis Ende März 2024 verlän
gert worden ist. Notwendig hier
für ist ein Frist ver längerungs
antrag, der nunmehr bis Ende 
Oktober 2023 gestellt werden 
muss. Voraussetzung ist die Ein
richtung eines Organisa tions
profils. Hier gibt es nach Information der Investi tions
bank noch sehr viele unbearbeitete Fälle.

Zu den kritischen Fragen bei der Bearbeitung von 
Schlussabrechnungen, wie zum Beispiel dem umstrit
tenen Thema „verbundene Unternehmen“, sind wir 
in ständigem Kontakt mit den verantwortlichen Stel
len und werden Sie wie immer schnellstmöglich 
informieren.

Über die diesjährige Mitgliederversammlung in Büsum 
haben wir ausführlich in den letzten Verbands nach
richten berichtet. Nunmehr liegt auch der Geschäfts
bericht für 2022 dieser Ausgabe der Verbands nach
rich ten bei.

Die Berichte der Geschäftsführerin Frau Dr. Keller
sohn und des Unterzeichners sowie viele weitere Infor
mationen sind dort wiedergegeben.

Die Mitgliederversammlung für das Jahr 2024 ist 
auch bereits terminiert. Sie wird am 31. Mai 2024 im 
wunderschönen „Hotel Breitenburg“ bei Itzehoe statt
finden. Save the Date!

Schwerpunkt dieser Verbandsnachrichten ist das The
ma Kanzleinachfolge. Viele ältere Kolleginnen und 
Kol l e gen stellen sich die Frage, wie sicher noch der 

Praxis wert als ein Standbein der 
Alters vorsorge und was bei der 
Vor  bereitung der Praxis nach 
fol  ge zu beachten ist. Diese und 
andere Themen haben wir ger ne 
aufgegriffen.

Das aktuelle Interview haben 
wir mit dem schleswigholstei
nischen Wirtschaftsminister 
Claus Ruhe Madsen geführt. 
Lesen Sie, welche Schwer punkte 
der Minister setzt und welche 
Probleme es zu lösen gilt.

Noch besteht die Möglichkeit 
der Anmeldung zum Deutschen 
Steuerberatertag im „Hotel 

Estrel“ in Berlin, der vom 15. bis zum 17. Oktober 
stattfindet. Interessante und hochaktuelle Themen 
erwarten Sie mit der Gelegenheit zum Netzwerken 
und zum Erfahrungsaustausch.

Zudem veranstalten Steuerberaterkammer und Steuer
beraterverband am 10. November 2023 im „Hotel 
Atlantic“ in Kiel die 60. Gemeinsame Fachvor trags
veranstaltung! Seien Sie dabei, wenn wir wieder 
abwechslungsreiche Themen, die nicht nur steuer
licher Art sind, präsentieren.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, schlagartig ist es 
herbstlich geworden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg 
bei der Arbeit und – je nach Planung – gute Erholung 
in den Herbstferien.

Aber vor allen Dingen wünsche ich Ihnen, Ihren 
Familien sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: 
Bleiben Sie gesund!

Ihr

LarsM. Lanbin

k
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   Baulohn-Seminar Grundlagen

   Liane Franke
05.10. 09.00 – 16.00 Uhr Kiel, Haus des Sports

   Mandantenorientierte Kommunikation – Telefon und Empfang

   Julia Reinhart
05.10. 09.00 – 17.00 Uhr Kiel, Haus des Sports
07.10. 09.00 – 17.00 Uhr Neumünster, Kiek in!

   Betriebsprüfung – Rechte und Pflichten

   Bernd Rätke
06.10. 10.00 – 12.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Generative KI in der Steuerberatung / TAX Prompt Engineer  
   Jens Henke
   ………………………………………………………………………………
   Modul 1 – Generative KI in der Steuerberatung/

   Tax Promt Engineer = Grundverständnis

09.10. 09.00 – 12.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE
   ………………………………………………………………………………
   Modul 2 – Generative KI in der Steuerberatung/

   Tax Prompt Engineer = Erweiterte Anwendung

13.10. 09.00 – 12.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Steuerliche Implikationen von Vermögensverschiebungen bei

   Gesellschaftern und zwischen Gesellschafter sowie Gesellschaft

   Matthias Weidmann
09.10. 10.00 – 13.00 Uhr  Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Umsatzsteuer in der Reisebranche 
   Andreas Fietz 
10.10. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Lohnabrechnung im Bauhauptgewerbe 2023 – Grundlagen 

   Volkmar W. Brettmeier 
10.10. 09.00 – 13.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Lohnabrechnung im Bauhauptgewerbe 2023 – Feinheiten  
   Volkmar W. Brettmeier
11.10. 09.00 – 13.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Update Bilanzierung und Unternehmensbesteuerung II: 
   Nachträgliche und außerordentliche Einkünfte?
   Prof. Dr. Henrik Schneider
11.10. 10.00 – 11.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE
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   Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen 

   Rechts – Aktuelle Entwicklungen im Bereich des § 2b UStG und 

   weitere Praxisprobleme 
   Andreas Fietz
11.10. 14.00 – 17.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Scheidung, Zugewinn und Steuern 
   Thomas Stein
12.10. 13.00 – 17.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Umsatzsteuer bei Non-Profit-Organisationen 

   (Vereine, Verbände, gGmbH) 
   Cristian Esteves Gomes    
13.10. 09.00 – 13.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Steuerliche Gestaltung von Vermögensübertragungen in der Ehe 

   und danach  
   Matthias Weidmann
16.10. 09.00 – 12.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Vorbereitungskurs auf die vorgezogene Abschlussprüfung 

   zur/zum Steuerfachangestellte/-n (A3) 
ab   Team A 3
16.10. 08.00 – 15.00 Uhr Neumünster, Kiek in!

   Option zur Körperschaftsbesteuerung von Personengesellschaften 

   nach § 1a KStG

   Bernd Rätke 
19.10. 10.00 – 12.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Buchführung für Anfänger  

   Lothar Ruge
23.10. 09.00 – 15.00 Uhr Neumünster, Kiek in!

   Doppelte Haushaltsführung – Voraussetzungen 

   und Abzugsmöglichkeiten   
   Raphael Schuster
23.10. 09.00 – 11.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Umsatzsteuer im E-Commerce   
   Andreas Fietz
23.10. 14.00 – 17.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Umsatzsteuer in der Baubranche

   Andreas Fietz
24.10. 14.00 – 17.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Aktuelles zur Besteuerung von Investmenterträgen 

   im Privat- und Betriebsvermögen 
   Hartmut Loy
01.11. 09.00 – 13.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Bewertung des Grundvermögens mit den Änderungen 

   durch das Jahressteuergesetz 2022  
   Wilfried Mannek
02.11. 09.00 – 13.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Update 2023: Risikomanagement – 

   Grundfragen der beruflichen Haftung

   Inga Willems
03.11. 09.00 – 13.00 Uhr Neumünster, Altes Stahlwerk

   Steuerliche Gestaltungsoptionen i.  Z.  m. letztwilligen Verfügungen 

   und Vermögensübertragungen zu Lebzeiten 
   Matthias Weidmann 
06.11. 13.00 – 16.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Stiftungen in der Beratungspraxis

   Jörg Alvermann
08.11. 09.00 – 13.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE
   Anerkannt als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Restrukturierung 
   und Unternehmensplanung (DStV e. V.) mit 3,5 Std.

   Geldwäschegesetz – Rechte und Pflichten für Steuerberater, 

   Pflichten ab 2024

   Dr. Peter Talaska 
08.11. 09.00 – 13.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Rangrücktritt – Grundlagen, Voraussetzungen und steuerl. 

   Auswirkungen

   Bernd Rätke
09.11. 14.00 – 16.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Personengesellschaften   
   Jens Thomsen
10.11. 08.30 – 13.30 Uhr Husum, Messe Husum (NCC)

   Was ist die (steuer-)optimale Rechtform für die Nachfolge?  
   Matthias Weidmann
22.09. 09.00 – 12.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE
   Anerkannt als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Unternehmens -
   nachfolge (DStV e. V.) mit 1 Std.
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   Jahrhundertreform „MoPeG“ sorgt für Unsicherheit! – 

   Handeln Sie jetzt, bevor es zu spät ist!

   Dirk Krohn
16.11. 13.00 – 15.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

2 Termine  Buchführung in der Pflege und Pflegebuchführungsverordnung 
jeweils 09.00 – 12.15 Uhr Ursula Becker
16.11. | 17.11. Büro oder Homeoffice, ONLINE
   Anerkannt als Pflichtfortbildung für den Fachberater für das 
   Gesundheitswesen (DStV e. V.) mit 3 Std. 

 
   Aktuelles Praxiswissen für Mitarbeiter/-innen 2023 IV  
   Michael Seifert
17.11. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE
 
   Umsatzsteuer in der Immobilienbranche  
   Fietz Andreas
20.11. 14.00 – 17.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Anzeigepflicht nationaler Steuergestaltungen 
   Prof. Dr. Henrik Schneider 
21.11. 10.00 – 11.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE
 
   Betriebsveräußerung und Betriebsaufgabe intensiv 

   Florian Peters
22.11. 09.00 – 17.00 Uhr Neumünster, Holstenhallen Congress Center (HCC)

   Überlegungen zum Jahreswechsel  
   Torsten Querbach
28.11. 08.30 – 12.30 Uhr Neumünster, Altes Stahlwerk
28.11. 14.00 – 18.00 Uhr Elmshorn, EDZ 
29.11. 09.00 – 13.00 Uhr Lübeck, Media Docks
30.11. 09.00 – 13.00 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE 

   Der Kleinunternehmer im Umsatzsteuerrecht 

   Marco Krappatsch
28.11. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Saisonkurzarbeitergeld im Baugewerbe  
   Jan Hendrick Plischke
14.11. 09.00 – 12.00 Uhr Kiel, Haus des Sports
28.11. 09.00 – 12.00 Uhr Husum, Messe Husum (NCC)
12.12. 09.00 – 12.00 Uhr Neumünster, Hotel Prisma

W I C H T I G E  T E R M I N E

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

2023
W I C H T I G E  T E R M I N E

   Umsatzsteuer: Rechnung und Vorsteuerabzug, Rechnungs -

   berichtigung 
   Andreas Fietz
04.12. 14.00 – 17.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Umsatzsteuer in der KFZ-Branche – insb. Differenzbesteuerung 

   nach § 25a UStG  
   Andreas Fietz
05.12. 14.00 – 17.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

OSIRIS – VOLLAUTOMATISIERTE  
BELEGTRENNUNG MIT KI

Förster IT-Dienstleistungen GmbH • Stoverweg 27, 24536 Neumünster • Fleethörn 7, 24103 Kiel  
Tel.: 04321 8777-0 • E-Mail: info@foerster-it.de • Internet: www.foerster-it.de

Nie wieder stempeln: 
OSIRIS trennt Belege für 
Sie. Einfach Dokumente 
wie gewohnt mit der  
scannerbox. digitalisieren 
und vollautomatisch  
trennen lassen!  
Die Zeitersparnis für 
Ihre Kanzlei!

Jetzt unverbindlich  
beraten lassen.
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   Umsatzsteuer in Transport, Logistik und Zoll
   Andreas Fietz
06.12. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

   Aktuelles zum Jahreswechsel 2023/2024  
   Robert Hammerl
07.12. 09.00 – 12.30 Uhr Büro oder Homeoffice, ONLINE

N E U E  M I T G L I E D E R

ab 1. Juli 2023

Steffen Baade StB Flensburg

Mirja Brandt StBin Wesselburenerkoog

Philipp Brodersen StB Bohmstedt

Janning Vinicio Clausen StB Kiel

Stephanie Fasbender StBin Rabenholz

Jacqueline Gohr StBin Mölln

Jenniffer Hennig StBin Hamburg

Anneke Jochims StBin Sarzbüttel

Silke Kellner StBin Alveslohe

Marian Alexander Klein StB Rendsburg

Kirstin Radtke StBin Hamburg

Dorothea Rühaak StBin Ahrensburg

Axel Stammer StB Ahrensbök

Pauline Voss StBin Kiel

André Weinert StB Flensburg

Wir heißen die Kolleginnen und die Kollegen herzlich willkommen und freuen uns über ihren Beitritt zu unserem Verband.
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Aktuelles aus unserem 
Landesverband 

und den Bezirksstellen

m 22.06.2023 hieß es wieder „Leinen los“ 
und Kurs Richtung „Kieler Woche“. Bei 

bestem Wetter starteten wir mit der freundlichen 
Unterstützung des Verbandes, der DATEV eG und 
den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Fördervereins 
der „MS Stadt Kiel“ zur KielerWocheFahrt. Sonne 
satt und eine herrliche Brise begleiteten die Fahrt. 
Wer für das wunderbare Wetter verantwortlich war, 
konnte nicht abschließend geklärt werden. 

Jan Schulz als schleswigholsteinischer VizePräsi
dent und der Vizepräsident des Hamburger Ver ban
des, Christian Ladehoff, das DATEVVorstandsmit

glied Prof. Dr. Peter Krug und die Niederlassungs
leiterin der DATEV eG für Kiel und Hamburg, Lisa 
Schleu, konn ten etwa 50 junge Steuerberaterinnen 
und Steuer berater aus den Verbänden Hamburg und 
SchleswigHolstein begrüßen – darunter auch viele 
neu bestellte Kolleginnen und Kollegen, was die 
Veranstalter besonders freute. 
Nach der Begrüßung konnte der Vortrag beginnen. 
Der Referent Stefan Wunram (DATEV eG) trug 
passend zum maritimen Ambiente zum Thema „Steu
erberatung in stürmischen Zeiten“ vor. Es war wie
der einmal ein interessanter und kurzweiliger Vor
trag, der zum Nachdenken anregte.  

A

Kieler-Woche-Fahrt der Gruppe „Junge Steuerberater*innen im Norden“

An Deck der „MS Stadt Kiel“ genossen alle Gäste einen wunderbaren Ausblick auf die Kieler Woche.
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er Steuerberaterverband SchleswigHolstein 
freute sich ganz besonders, in diesem Jahr Gast

geber der alljährigen Mitgliederversammlungen des 
Deutschen Steuerberaterverbands e.V. (DStV) und des 
Deutschen Steuerberaterinstituts e.V. (DStI) zu sein. 
Vom 15.06. bis 17.06.2023 durften wir  ca. 90 Dele
 gier te aus dem ganzen Bun desgebiet im echten Nor
den begrüßen. Auf der Agenda standen insbesonde
re die Tätigkeitsberichte des Präsidenten und 
der Vizepräsidenten sowie die Berich
te der Ausschuss und Arbeits kreis
vorsitzenden.
Wie bereits vor 15 Jahren 
richtete unser Verband die 
Versammlung auf einer 
Fahrt der Color Line nach 
Oslo aus. Alle Teilneh mer/ 
innen waren von dieser 
Idee begeistert. Das Wet
ter zeigte sich ebenfalls von 
seiner besten Seite, und so 
konnten alle Gäste in den 
Pausen und am Abend bei in 
teressanten Gesprächen an Deck 
das Meer und die Aussicht genießen. 

DStVPräsident Lüth hob in seiner Rede das beson
dere Engagement des Berufsstandes in der Corona 

Pandemie hervor. Auch der DStV habe sich in der 
Krise intensiv in verschiedenen Gremien und Gesprä
chen eingebracht und für den Berufsstand starkge 
macht. Dabei seien die intensiven Kontakte zum Bun
desministerium der Finanzen (BMF), zum Bundes
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und 
zum Bundesministerium der Justiz und für Ver
braucherschutz (BMJV) unerlässlich, die es dem DStV 

ermöglichen, auf Bundesebene zu agieren. 
Sodann ging er auf die Heraus for de run

gen der kommenden Jahre ein. Es 
werde neben der Arbeit auf Bun

desebene in Zukunft noch wich
tiger, die Arbeit auf europä
ischer Ebene zu intensivie
ren, neue Kon tak te zu knüp
fen und bestehende Kon
takte zu pflegen. Für den 
Verband Schles wigHol
stein nahmen LarsMichael 

Lanbin, Petra Kay ser, Jan 
Schulz, Christian Kauf mann, 

Rainer Martens und Dr. Yvonne 
Kellersohn an der Mitglieder ver

samm lung teil.    

D

Mitgliederversammlungen von DStV und DStI zu Gast in Schleswig-Holstein

Die Delegierten Jan Schulz, Christian Kaufmann, Petra Kayser, Lars-Michael Lanbin, Rainer Martens, 

Dr. Yvonne Kellersohn (v. l.) gemeinsam mit dem DStV-Präsidenten Torsten Lüth (Mitte)

Dann verließ das traditionsreiche Schiff seinen 
Liegeplatz und nahm Kurs auf den Falckensteiner 
Leuchtturm. Die Gäste durften sich derweil die Zeit 
am Buffet vertreiben oder bei einem kühlen Getränk 
die Sonne auf dem Deck genießen. Spätestens je
doch nach dem Essen zog es alle hinaus auf das 
Deck in die Sonne. Dort ergaben sich bei bestem 
Wetter und bei leckeren Getränken tolle Gespräche. 

Schön war es auch, die Kieler Woche einmal von 
der Wasserseite zu erleben. Gegen 21.30 Uhr ging 
es dann zurück an den Anleger. Wie im letzten Jahr 
zog es einige Teilnehmer/innen noch zu einem 
abschließenden Bummel über die Kieler Woche. 
Ein toller Abend an Bord eines Kulturdenkmals mit 
netten Kolleginnen und Kollegen neigte sich dem 
Ende zu. 

Ein großer Dank gilt dem Verband, der DATEV eG 
und den Mitgliedern des Fördervereins der „MS Stadt 
Kiel“, die uns diesen Abend erneut ermöglichten. 

Ein Dankeschön auch an die Kolleginnen und Kolle
gen aus dem benachbarten Hamburger Verband, die 
sich aufgemacht haben, um mit uns gemeinsam den 
Abend zu verbringen.

Jan Schulz     

Dr. Yvonne Kellersohn, Prof. Dr. Peter Krug, Jenny Hennig, 

Christian Ladehoff und Lisa Schleu (v. l.)

it der DStV-Praxenbörse bieten die Steuer- 
beraterverbände ihren Mitgliedern tatkräfti- 

ge Unterstützung beim Verkauf der eigenen Kanzlei 
oder dem Kauf einer Praxis. Neben der Vermittlung 
von Anbietern und Interessenten finden sich hier 
viele Informationen, nützliche Statistiken und Tipps 
zu Themen der Kanzleinachfolge. Denn trotz aller 
Erfahrung der Berufsangehörigen in steuerlichen 
und betriebswirtschaftlichen Fragen erfolgt ein 
Verkauf der eigenen Kanzlei oder der Kauf einer 
Praxis in der Regel nur einmal und gehört sicherlich 
zu den schwierigsten Aufgaben im Verlauf der eige-
nen beruflichen Tätigkeit.
 

Kostenlose Plattform für Mitglieder

Im Gegensatz zu Plattformen der meisten kommer
ziellen Anbieter sind Eintrag und Recherche in der 

DStVPraxenbörse für Verbandsmitglieder kosten
frei. Die Inserate werden vollständig anonym be
handelt, die Interessenten nehmen über ein Online
Formular Kontakt auf.

Darüber hinaus bieten die DStVMitgliedsverbände 
für ihre Mitglieder als besondere Serviceleistung 
spezielle Gesprächspartner für individuelle Fragen. 
In wenigen einfachen Schritten kann ein Eintrag 
erstellt und individuell bearbeitet werden.

Informieren Sie sich und besuchen Sie das 
Internetportal der DStV-Praxenbörse unter 
www.dstv-praxenboerse.de.

In guten Händen
Die DStV-Praxenbörse bietet Unterstützung

M

Vizepräsident Jan Schulz, Geschäftsführerin Dr. Yvonne 

Kellersohn und Vizepräsident Christian Kaufmann beim 

Empfang der Gäste auf der Color Line
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eit Jahren begleitet unseren Berufsstand als 
ein zentrales Thema der Fachkräftemangel.  

Um diesem Kernproblem entgegenzuwirken, be
sucht der Verband regelmäßig Berufsmessen an 
Schulen. So war auch der Kontakt zur KurtTuchols
kySchule in Flensburg zustande gekommen: Einem 
Zeitungsbericht im Juni 2022 war entnommen wor
den, dass Schulabsolventen noch ohne Ausbil dungs
platz waren. In der Folge waren die Mitglieder der 
Bezirksstelle Flensburg über das Bestreben der Schule 
informiert worden; suchende Kanzleien erhielten eine 
Kon takt adresse vonseiten der Schule.
 
Am 15. Mai 2023 waren wir Flensburger zur Berufs
messe der Schule – „Kurts LastMinute Jobmesse“ – 

eingeladen. In der Zeit von 08.30 – 12.30 Uhr waren 
wir mit insgesamt fünf Personen auf der Messe ver
treten. 

Die einzelnen Aussteller der Messe befanden sich in 
getrennten Klassenräumen. In 25minütigen Durch
gängen stellten wir mit Berufsträgern und Mitar bei
tenden unseren Ausbildungsberuf vor. 

Vielen Dank dem Kollegen Christian Fischer und 
Joshua Anderson aus dem Hause BDO AG Wirt
schafts prüfungsgesellschaft sowie dem Kollegen 
Philip Hofeditz von der Burgenta Steuer bera tungs
gesellschaft mbB und Barbro Petersen von Dan 
TaxLegal GmbH für die Teilnahme! 

Der Berufsstand präsentiert sich auf zwei Berufsmessen in Flensburg

Joshua Anderson, Stephan Hübscher, Christian Fischer (v. l.)

Stephan Hübscher, Babro Petersen, Philip Hofeditz (v. l.) Ralf Isaack, Stephan Hübscher, Sebastian Gehrke (v. l.) Stephan Hübscher, Alisa Obermeier, André Weinert (v. l.)

S

ADDISON OneClick

Das digitale Mandatenportal

� vereinfachte Zusammenarbeit mit Ihrer  
 Mandantschaft

� zahlreiche Schnittstellen zu    
 Drittanbietern

� digitaler Belegworkfl ow u.v.m. 

Interessiert?

Jetzt QR-Code scannen 
und mehr erfahren. 
Oder Sie besuchen uns auf: 
www.wolterskluwer.de 

WK_Kampagne_AOC_2307_CMYK_105x297mm.indd   1WK_Kampagne_AOC_2307_CMYK_105x297mm.indd   1 12.07.2023   14:45:0012.07.2023   14:45:00

Die zweite Berufsmesse fand am 29.06.2023 erst
mals in der Agentur für Arbeit in Flensburg statt.  
Zu dieser Messe wurden wir als Bezirksstelle 
Flens burg des Steuerberaterverbandes eingela
den. Die Veranstaltung wurde beworben als 
„Karrierestart für Kurzentschlossene“ – Chancen 
für Ausbil dungs suchende, Fach und Hilfskräfte. 
Die Ein ladung erfolgte vonseiten des Arbeit
geberSer vices der Bundesagentur für Arbeit in 
Flensburg. Die Messe war von 12.00 bis16.00 Uhr 
angesetzt. Auf entsprechende Nachfrage bei dem 
Veranstal ter erhielten wir die Information, dass bei 
der letzten entsprechenden Messe im März 2023 
ca. 200 Teilnehmer anwesend waren. Dies klang 
sehr interessant und die Teilnahme wurde organi
siert. 

Der Messestand konnte aus Sicht des Autors die
ses Artikels außerordentlich gut platziert werden. 
Er befand sich direkt im Eingangsbereich der Agen
tur für Arbeit. Die Besetzung des Standes erfolgte 
von unserer Seite in zwei Schichten durch den 
Kollegen André Weinert sowie die Auszubildende 
Alisa Obermeier (BDO AG Wirtschafts prüfungs
gesellschaft) sowie durch den Kollegen Ralf 
Isaack und den Steuerfachangestellten Sebastian 
Gehrke (Starke & Partner Wirtschaftsprüfer – 
Steuerberater – Rechtsanwälte).

Den Teilnehmenden an den beiden Messen dan
ken wir vielmals für das Engagement! 

Stephan Hübscher – Flensburg und Sörup       



S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Verbandsnachrichten 3/2023   |   Seite 14

er Bedarf an betriebswirtschaft licher Beratung 
durch Steuer kanzleien ist in den vergangenen 

Jah ren stark gestiegen, da Mandanten bei spielsweise 
Beratungen im Unterneh mensControlling oder in der 
Unternehmensnachfolge benötigen. Steuerberater sind 
dabei auf speziell fortgebildete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in diesem Fachgebiet angewiesen, die 
Beratungsvorgänge vor und nachbereiten. Der Fach
assistent Rechnungswesen und Controlling bietet 
eine attraktive Aufstiegschance im Zuge der betriebs
wirtschaftlichen Beratung und stellt eine fundierte 
Grundlage für die Weiterbildung zum Fachwirt dar. 

Der OnlineLehrgang von TeleTax bereitet Sie um
fassend auf die Fachassistentenprüfung vor. Er ist an 
diejenigen gerichtet, die im Wesentlichen zu Hause 
lernen möchten oder zeitlich und räumlich volle Fle xi
bilität benötigen. Deswegen ist der Lehrgang sowohl 
im LiveFormat als auch als Aufzeichnung zugäng
lich. 

Was die wichtigsten Schritte in der Vorbereitung auf 
den Fachassistent Rechnungswesen und Controlling 

sind, erfahren Interessenten bei einem kostenlosen Info
Webinar am 23. November 2023 von 13.00 – 13.30 Uhr. 
Mit dabei sind unsere Referenten des Lehrgangs:

 Frau Dipl. oec. Heike LindnerHermelink
 StB Dipl.Kfm. Reno Brosius 

Sie werden Ihnen einen genauen Einblick in die Semi
narinhalte und den Ablauf des Lehrgangs geben. Außer
dem erfahren Sie alles Wissenswerte zum didak ti
schen Konzept. Und natürlich werden alle offenen 
Fragen der Teilnehmenden beantwortet.

Die Anmeldung ist ganz einfach: Interessenten kön
nen sich unter diesem Link: https://bit.ly/46OuZWv 
für die OnlineInfoveranstaltung registrieren. 
Nach der Registrierung bekommen sie rechtzeitig vor 
dem Termin die Zugangsdaten per EMail. Die Teil nah
me ist kostenlos, anonym und kurzfris
tig mit einem Mausklick möglich.

Jetzt zum kostenlosen Info-Webinar 
anmelden:

D

Kostenloses Info-Webinar 
zum FARC-Online-Lehrgang – 

Prüfungs vorbereitung
Alle Details zum Ablauf des Lehrgangs erfahren Sie direkt von unseren Referenten. 

Fachassistent/-in 
Rechnungswesen & Controlling

Spezialisten an der Seite der Steuerberater
DER 

BUNDESWEITE 

ONLINE- 

LEHRGANG!

Kooperation mit den 
dt. Steuerberaterverbänden 

und dem DStV e.V.

Im Lehrgang sind 
zusätzlich enthalten:
• Probeklausuren mit 

individueller Korrektur und 
Nachbesprechung

• Unterrichts- und Begleit- 
materialien online 

Der Lehrgang umfasst:
• ca. 200 Stunden á 45 Minuten

• Probeklausuren

• Klausurbesprechungen

Seminargebühr: 
€ 1.950,00

An wen richtet sich der FARC?
Für die Prüfung zum FARC sind zugelassen:

Schwerpunkte der Fortbildung
Buchführung

Kosten- und 
Leistungsrechnung

Controlling

Bilanzierung

Jahresabschluss

Warum FARC?
Qualifizieren Sie sich durch den Abschluss zum Fachassistent Rech-
nungswesen und Controlling (FARC) als Spezialist im betriebswirt-
schaftlichen Bereich. Nutzen Sie die dadurch entstandenen exzellen-
ten Aufstiegschancen an der Seite der StB.

Wichtig: Prüfungsleistungen aus dem FARC können Sie sich seit 2023 
auch für den Abschluss Steuerfachwirt anrechnen lassen: die perfekte 
Grundlage auf dem Weg zum Fachwirt.

Die verständlichen Grundlagen der Jahresabschlusserstellung mit 
Kenntnis HGB und EStG sind für die Fachwirt-Weiterbildung gelegt.

Der Lehrgang findet vom 15. Januar bis 04. Oktober 2024 statt.

Jetzt Teilnahme 
sichern

teletax.de/produkt/FA-RC

USt-befreit

Steuerfachangestellte
2 Jahre Praxis bei StB

Kaufmännische Asb.
4 J. Praxis, davon 3 bei StB

Ohne gleichwertige Asb.
6 Jahre Praxis, davon 5 bei StB

Hochschulabsolventen
3 J. Studium + 2 J. Praxis bei StB
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Multiplikatorverfahren dienen in der Theorie eigent 
lich nur dazu, mittels qualifizierter Verfahren ermit
telte Werte zu verifizieren, Plausibilitätsbetrachtun
gen anzustellen oder eine grobe Idee über den mög
lichen Wert zu entwickeln. Die Praxis verwendete sie 

jedoch überwiegend als alleiniges Bewertungsverfah
ren. Gebräuchlich sind Umsatzmultiplikatoren, bei 
denen lange eine Bandbreite zwischen einem Faktor 
von 0,8–1,2 bezogen auf den nachhaltigen vorhan
denen Umsatz als angemessen angesehen wurde. 

Damit war der nachhaltig vorhandene Mandan ten
stamm der wertbestimmende Faktor schlechthin. 
Bereinigungen erfolgten im Wesentlichen in Bezug 
auf die höchstpersönlichen Umsätze der Verkäufer 
wie z. B. Autoren oder Dozententätigkeiten, aber 
auch auf Einmalberatungs und Deklarationsprojekte 
wie Übergaben, Betriebsprüfungen oder Erbschaft
steuererklärungen. Im Grunde wurde somit Umsatz
potenzial transferiert – etwas weniger theoretisch 
gesagt: Mandanten wurden verkauft.

Mandanten? Wer kauft denn heute noch 
Mandanten?

Als im Jahre 1994 das Werbeverbot für Steuerberater 
aufgehoben wurde5, hatten alle Marketingaktivitäten 
ein klares Ziel: die Gewinnung von neuen Man
danten. Noch heute zeugen unzählige Internetauftritte 
von Steuerberatern davon, in dem der Dienstleis
tungskatalog einen großen Raum in der Außendar
stellung einnimmt und die Belange der (potenziellen)  

ie Frage aus der Überschrift 
kann auch noch kritischer 

formuliert werden – sind Steu er-
beratungskanzleien heute noch 
etwas wert? Bisher ist die spätere 
Realisation eines immateriellen 
Kanzleiwerts etwas, von dem jeder 
selbstständige Steuerberater na- 
he zu zweifelsfrei ausgehen konn-
te. Ist dies noch realistisch?

Woher kommen die Zweifel? 
Noch immer ist dieser spannende 
Beruf ein wichtiger Teil unseres 
Recht ssystems. Durch die Bemü
hungen der Bundes steuer berater
kammer und des DStV wurden 
Steuerberater sogar per gesetzlicher Definition als 
unabhängiges Organ der Steuerrechtspflege offiziell 
aufgewertet.1

Der Druck kommt von zwei Seiten

Allerdings stehen Kanzleien derzeit vor allem stark 
unter Druck. Die Digitalisierung und zunehmende 
Com plianceAnforderungen setzen enger werdende 
Rahmenbedingungen für die Berufsausübung. Dies 
wird in Zukunft unmittelbare Auswirkungen auf die 
Leistungserbringung haben – denkt man nur an die 
bereits im Koalitionsvertrag veranker te Bestrebung 
zur Einführung eines UmsatzsteuerClearingSys
tems.

Auf der anderen Seite fehlt den meisten Kanzleien 
heute Personal, um die angefragten und teilweise 
bereits zugesagten Leistungen anbieten zu können. 
Bei der IFOKonjunkturumfrage aus dem Januar 2023 

haben insgesamt 75,20 % der Kanz
leien angegeben, offene Stellen 
nicht nachbesetzen zu können. 
Dies hat zur Folge, dass insgesamt 
weniger Arbeit erledigt werden 
kann, teilweise geht der entstehende 
Zeit druck auch zulasten der Qua
lität, Haftungsrisiken erhöhen sich.

Dabei ist die heutige Situation nicht 
überraschend ent standen.

Bereits seit einigen Jahren steckt 
die Steuerberatungs branche in einem 
massiven Strukturwandel. Die Bun
dessteuerberaterkammer hat schon 
im Jahr 2013 mit dem Thesenpapier 

„Steuerberatung 2020“2 auf die wesentlichen Ver
änderungen aufmerksam gemacht und den Kanz leien 
Impulse gegeben, nachhaltig erfolgreich zu sein.

Auswirkungen auf den Kanzleiwert

Um die Auswirkungen auf den Kanzleiwert zu beur 
teilen, braucht es zunächst einen Blick auf die Art, 
wie Kanzleien bewertet werden. Nach der einschlä 
gigen Fachliteratur sind Ertragswertbewertungen all
gemein anerkannte Bewertungsmethoden, der maß
gebliche Standard für die Ermittlung objektivierter 
Unternehmenswerte ist der IDW S13. Die Bundes
steuerberaterkammer verweist in ihrer Arbeitshilfe 
zur Ermittlung von Kanzleiwerten4 ebenfalls auf 
die  sen Standard. Grundsätzlich erfolgt die Berech
nung des Unternehmenswertes dabei als Zukunfts
erfolgswert. Was theoretisch richtig ist und von pro
fessionellen Kanzleibewertern gemacht wird, hat 
sich in der Praxis bisher nicht durchgesetzt. Einfache 

Ein Konzept mit Zukunft?
Der Kanzleiwert als wesentlicher Bestandteil der Altersvorsorge

S C H W E R P U N K T :  K A N Z L E I N A C H F O L G E S C H W E R P U N K T :  K A N Z L E I N A C H F O L G E
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5 Leitfaden externe Kommunikation der Bundessteuerberaterkammer

1 Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur 

 Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften, BGBl 2019 I Nr. 48
2 Quelle: www.bstbk.de

3 IDW S 1 i. d. F. 2008 Grundsätze zur Durchführung von Unternehmens - 

 bewertungen, Institut der Wirtschaftsprüfer e. V., Düsseldorf
4 Hinweise der Bundessteuerberaterkammer für die Ermittlung des Wertes einer  

 Steuerberaterpraxis, Präsidium der Bundessteuerberaterkammer am 06.03.2017

 

Um die Auswirkungen auf den 
Kanz leiwert zu beurteilen, braucht 
es zunächst einen Blick auf die Art, 
wie Kanzleien bewertet werden. Nach 
der einschlägigen Fachliteratur sind 
Ertragswertbewertungen all ge mein 
anerkannte Bewertungs metho den, 
der maßgebliche Standard für die 
Ermittlung objektivierter Unterneh-
menswerte ist der IDW S1

Stefan Dreßler

D
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als Mess und Steuerungsgröße nutzen, um einen Wert 
für einen zukünftigen Verkauf zu schaffen und zu 
halten. Dabei geht es viel mehr als um ein „Auf

hübschen der Braut“, es geht um einen nachhal 
tigen Ansatz zum Überleben und zum nachhaltigen 
Erfolg.  

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Kunden wie die Erreichbarkeit oder die Parkplatz
situation in den Vordergrund gestellt worden sind. Dabei 
hat die Situation sich komplett geändert. Wöchentlich 
melden sich potenzielle Mandanten auf der Suche 
nach einem Steuerberater. Da in vielen Kanzleien je
doch ein kategorischer Annahmestopp herrscht, ist 
diese Suche meist zeitraubend und oft erfolglos.

 
Die gute Nachricht – das muss nicht so 
sein

Jetzt den Schluss zu ziehen, dass Kanzleien per se 
keinen Wert mehr haben, wäre aber falsch. Jedoch ist 
dieser nicht automatisch durch den Umsatz bestimmt. 
Weitere Faktoren sind wichtig – vielleicht sogar 
wichtiger. Mit ein paar Fragen im Sinne eines Quick
checks kann man Wertpotenzial und notwendige 
Handlungsfelder erkennen:

 In welchen Leistungsbereichen gibt es 

 Umsatzpotenzial in der Kanzlei?

Tätigkeiten, die auch in Zukunft mit großer Wahr
scheinlich unter den Bereich der geschützten Vor
behaltsaufgaben fallen, dürften auch weiterhin 
werterhöhend ins Gewicht fallen, ebenso wie ein 
nennenswerter Anteil an gesondert abgerechneten 
Beratungsleistungen. Reine Deklarations und Rou
tinetätigkeiten werden bedingt durch Automation 
und Digitalisierung in Zukunft wohl weiter unter 
Druck geraten.

 Wie ist die Kostenstruktur der Kanzlei?

Die gängigen Benchmarks zu Renditekennzahlen 
und Kostenstrukturen geben einen guten Hinweis 
auf die Ertragskraft der Kanzlei.6

 Wie angespannt ist die (zukünftige) Personal - 

 situation? 
Wie oben dargestellt sind die akquirierbaren Man
dantenaufträge derzeit nicht der bestimmende 
Faktor beim Thema Umsatz. Viel wichtiger ist, 
wie viel Umsatz die Kanzlei mit den (zukünftig) 
vorhandenen Kapazitäten erwirtschaften kann. 
Dabei sollte man die Mitarbeiterstruktur im Sin 
ne einer Kompetenzmatrix anhand der Leistungs
bereiche der Kanzlei untersuchen, in welchem 
Bereich wie viel Kapazität vorhanden ist. Dadurch 
lässt sich der erwirtschaftbare Umsatz gut prog
nos tizieren. Wenn diese Matrix noch um die be
kannten Veränderungen z. B. aufgrund von Ren
teneintritten in Zukunft ergänzt wird, kann der 
nachhaltig zu erwirtschaftende Umsatz ermittelt 
werden.

 Verfügt die Kanzlei über die zukünftig not-

 wendigen Kompetenzen?

Auch wenn KITools wie ChatGPT und Auto ma
tionsmöglichkeiten über Schnittstellen Rou tine
tätigkeiten übernehmen werden, bleibt auch zu
künftig Bedarf an hoch qualifizierten Fachkräften. 
Die Mitarbeitermatrix kann um Spezialwissen und 
Kompetenzen erweitert werden. Beispiele sind 
unter anderem der FAIT7, Fachwirte oder andere 
Fortbildungen mit auch in Zukunft benötigtem Spe
zialwissen.

Verlieren Sie nicht den Mut

Kanzleien können auch heute noch einen Wert haben – 
aber nicht mehr einfach aus dem Umsatz der vorhan
denen Mandanten heraus. Typische AMandanten 
müssen längst noch nicht hausieren gehen, um 
Steuerberater zu finden, sondern sind auch zukünftig 
begehrte Akquiseobjekte. KanzleiInhaber sollten 
demnach tiefer gehen und den eigenen Kanzleiwert 

Die Realität ist, dass bereits heute zahl-
reiche Kanzleien als nicht veräußerbar 
gelten. Bei allen Bewertungskonzepten 
bleibt ja doch eines gemeinsam – fin-
det sich kein Käufer, dem die Kanzlei 
etwas wert ist, dann hat die Kanzlei 
offensichtlich keinen (Markt-)Wert. 
Die Folge ist, dass die Kanzleien ein-
fach schließen oder sich für eine 
Vergütung des Substanzwerts einer 
größeren Einheit anschließen.

6 Vgl. STAX 2018, Statistisches Berichtssystem für Steuerberater, 

 Bundessteuerberaterkammer, Berlin 2019

7 Fachassistent Digitalisierung und IT-Prozesse

Stefan Dreßler, Wirtschaftsprüfer, LSWB-Vorstand und Vorsitzender Ausschuss Betriebswirtschaft
Quelle: LSWB-Magazin 3/2023

ereits im Jahr 2016 sagte 
Wolfgang Wehmeier, profun-

der Kenner des Kanzleimarktes so- 
wie der Wertermittlung von Steu er-
beraterkanzleien, in einem Inter-
view im LSWB-Magazin: „Ich beob-
achte unbeirrbares Festhalten am 
immer noch verbreiteten Irrglau ben 
‚Meine Kanzlei – meine Alters ver-
sor gung‘“ (LSWB-Magazin 1/2016, 
Seite 10).

Diese Aussage ist mehr denn je 
gültig. Trotzdem können auch heute 
noch gute Preise erzielt werden. Die 
Umstände des Einzelfalls sind ent
scheidend.

Zur Marktsituation: Laut Berufsstatistik der Bun des
steuerberaterkammer 2021 (Stand 01.01.2022) ist die 
Quote der selbstständigen Steuerberaterinnen und Steu
erberater erneut leicht rückläufig und die Quote der 
angestellten Berufsangehörigen steigt weiter an.

Die Anzahl der Steuerkanzleien in Deutschland liegt 
bei ca. 54.000, davon sind knapp 70 % Einzelkanz
leien. Geschätzt werden etwa 10 % der kleinen und 
mittleren Kanzleien (Umsatz < 1 Millionen Euro) in 
den nächsten fünf Jahren aus diversen Gründen vom 
Markt verschwinden. Alter, mangelhafte Digita li sie
rung, fehlendes Personal, Scheu vor notwendigen In 
vestitionen sind die wesentlichen Gründe. Die ver

blei benden Kanzleien stehen dem 
Markt als potenzielle Kaufobjekte 
zur Verfügung.

Steuerberaterkanzleien haben heute 
keinen Neuge schäfts bedarf, das 
fundamentale Problem ist die Be 
schaffung von qualifizierten Mitar
beitern. Inzwischen werden Kanz
leien ausschließlich zu dem Zweck 
gekauft, um den Mitarbeitern in 
größeren Einheiten eine deutlich 
bessere Personalentwicklungs pers 
pek tive zu bieten. Regionale Stand
ortleitungen, Aufbau einer zweiten 
Führungsebene, Aufstieg in die 
Part ner ebene oder Übernahme von 

Füh rungsaufgaben seien hier nur als Beispiele 
erwähnt. Seit Jahren wer ben die RSGruppe und 
andere Beratungsunternehmen für eine nachhaltige 
und professionelle Personalarbeit in den Kanzleien. 
Heute gilt es den Mangel optimal zu verwalten und 
digitale Strate gien zu entwickeln, um mit weniger 
Arbeitskräften deutlich mehr Arbeit zu bewältigen.

Diese Situation hat natürlich enor me Auswirkungen 
auf den Markt der Kanzleivermittlung. Gängige Bewer
tungsgrößen, die auf Umsät zen bzw. Ertragswerten 
beruhen, dienen sicher immer noch als Basisbetrachtung. 
Faktisch sieht es aber heute so aus, dass eine Kanzlei 
mit z. B. 500.000 Euro Umsatz und acht Mitarbeitern 
(vier Vollzeit und vier Teilzeit) je nach Struktur,  

Kanzleivermittlung
Realismus beim Kanzleiverkauf

B

Wolfgang Zeiß
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erhebliche Preise erzielen. Je besser insbesondere 
die Personalarbeit und damit die Qualifikation der 
Mannschaft, der Digitalisierungsgrad und die strate
gische Ausrichtung der Kanzlei sind, umso höhere 
Marktwerte sind zu erzielen. Die rechtzeitige Ein

schaltung eines erfahrenen Vermittlers ist bei der 
komplexen Marktsituation unbedingt zu empfehlen.
Wolfgang Zeiß, RS-Gruppe Kanzlei- und
Personal beratung GbR 
Quelle: LSWB-Magazin 3/2023  

Lage und strategischer Ausrichtung sowohl unver
käuflich sein kann als auch mit einem Faktor von 1,0 
verkauft wird.

Was sind die wesentlichen Elemente für 
eine erfolgreiche Vermarktung?

1. Honorarstruktur
Aufteilung der Umsätze auf die Kernfelder Abschluss, 
Finanz und Lohnbuchhaltung, Erklärung und Bera
tung. Dabei kommt insbesondere dem Geschäftsfeld 
der proaktiven Unternehmensberatung eine immer 
bedeutendere Rolle zu.
 
In der Beratung kommen die Kernkompetenzen des 
Steuerberaters in Verbindung mit dem beratenden 
Rechtsanwalt besonders zum Tragen. Die permanen
te unterjährige Begleitung hat die nur einmal jährlich 
stattfindende Abschlussbesprechung in ihrer Bedeu
tung längst überholt. Hier liegen für mittlere und grö
ßere Kanzleien im gewerblichen und industriellen 
Geschäft noch erhebliche Potenziale für unternehme
risch denkende Berufsträger. Investoren suchen häu
fig spezialisierte und leistungsfähige Kanzleien, die 
die gesamten M&AProzesse aus einer Hand beglei
ten. Vielfach wird von riskanten und sich nicht wie
derholenden Projektgeschäften gesprochen. Wir kön
nen nur das Gegenteil bestätigen. Kanzleien mit einem 
erheblichen Anteil am Beratungsgeschäft erzielen deut
lich höhere Preise.

2. Mandantenstruktur
Eine aussagekräftige Mandantenliste ist wesentlicher 
Bestandteil eines jeden Verkaufsgespräches. Stich wort
artig seien hier nur die wesentlichen Inhalte auf 
geführt: Einteilung in A, B und C Mandate. Glie
de rung nach Branche, Gesellschaftsform, Hono rar 
pro Auf trag, Gesamthonorar, Digitalisierungsgrad, 
Alter etc.

3. Personalbestandsanalyse
Ein Punkt, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. 
Es gibt sogar inzwischen Käufer, die Kanzleien nur 
wegen der Belegschaft erwerben. Eine qualifizierte 
Analyse der Belegschaft enthält neben dem Lebens 
und Dienstalter den Aus und Weiterbil dungsstand, 
die betriebswirtschaftlichen Rahmendaten und sonsti

ge vertragliche Bedingungen bzgl. Arbeitszeit und 
evtl. vereinbarter individueller Regelungen (z. B. 
Dienstwagen, Altersversorgung, Bonusrege lungen).

4. Digitalisierungsgrad/Prozess manage -
 ment
Ohne aktuelle Digitalisierung und Prozessoptimie
rung, die von der gesamten Belegschaft beherrscht 
werden, besteht so gut wie keine Marktchance. Dabei 
ist auch von Bedeutung, inwieweit die Möglichkeiten 
der eingesetzten Software genutzt werden.
 
5. Strategie/Marktauftritt
Jede Kanzlei sollte heute eine Unternehmensstrategie 
haben und die Frage beantworten können, mit wel
chen Alleinstellungsmerkmalen sie für welche Man
danten in welcher Region erster Ansprechpartner sein 
will. Ein dementsprechendes Marketingkonzept spie
gelt sich in der Webseite wider.

6. Zukunft des Altinhabers
Ein häufig gar nicht oder zu spät diskutierter Punkt 
ist die Frage, welche Rolle der Altinhaber nach Kauf
abschluss spielen soll. Je nach Situation kann diese 
Frage für den Kaufpreis von erheblicher Rele vanz sein. 
Voraussetzung ist, dass sich diese Person rechtzeitig 
Klarheit darüber verschafft, welche Funktion sie über
haupt bereit ist einzunehmen.

7. Kaufpreis
Bevor eine Kanzlei an den Markt gebracht wird, 
sollte sich der Inhaber sehr genau informieren oder 
beraten lassen, wie der aktuelle Marktwert einzu
schätzen ist.

8. Betriebswirtschaftliche Kenndaten
Eine übersichtliche Aufbereitung der wichtigsten Daten 
der letzten drei Jahre (Abschlüsse/Erklärungen) er
leichtert es den Interessenten, einen schnellen Über
blick zu erhalten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich der 
Markt erheblich verändert hat und die jeweilige 
Individualsituation von großer Bedeutung für einen 
erfolgreichen Verkauf ist. Eine normale Kanzlei ist 
mit Sicherheit keine Garantie mehr für eine aus
kömm liche Altersversorgung. Andererseits können 
gut geführte Kanzleien auf dem Markt immer noch 
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Das digitale 

Fahrtenbuch 

von VIMCAR.

SELBST TESTEN – BESSER BERATEN.

Als Steuerberater testen Sie das 
digitale Fahrtenbuch ohne Kosten.
Jetzt Vorteile kennenlernen und 
Ihre Mandanten besser beraten:

VIMCAR Kunden sparen 
durchschnittlich 2.758 € 
– jedes Jahr.

Für Sie und Ihre Mandanten 
Sonderkonditionen.

Finanzamtkonformes 
Fahrtenbuchführen 
leicht gemacht.

030 555 732 980
steuerberater@vimcar.com

Jetzt Test-Fahrtenbuch
bestellen. 

https://vimcar.de/testgeraet-bestellen
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ielleicht gehen Sie in dieser Phase Ihres Le- 
bens mit einem lachenden und einem weinen- 

den Auge durch Ihre Kanzlei: Es ist vollbracht – ein 
erfolgreiches Leben als Kanzlei-Inhaber liegt hinter 
Ihnen. Jetzt ist es an der Zeit, den Abschied einzulei-
ten und die Früchte des Erfolgs tatsächlich zu genie-
ßen.

Sie gehen davon aus, dass die neue Kanzleileitung 
Ihr Werk in Ihrem Sinne weiterführt, Ihre Mitarbeiter 
übernimmt und zu ihnen ein genauso gutes Verhältnis 
pflegen wird, wie Sie es taten. Das ist für Sie das 
Mindeste, was Sie für Ihr Team tun können. Alles gut 
also, wie man heute zu sagen pflegt?

Seltsam nur, dass die Begeisterung bei den Mitar
beitern nicht sonderlich groß ist und Sie davon aus
gehen, dass es vielleicht mit Ihrem Ausscheiden zu 
tun hat.

Was hier durchaus passieren kann:

Die Stimmung ist irgendwie gedrückt, es wird mehr ge 
mauschelt und Sie können diese Haltung nicht richtig 
nachvollziehen, denn Sie handeln ja mit der Suche nach 
einem geeigneten Nachfolger ganz im Sinne Ihres Teams.

In dieser Phase sind folgende 
Überlegungen wichtig:

Denken Sie daran, dass Mitarbeiter sich schon 
lange vor dem Verkauf Gedanken machen, was 
wohl werden wird, wenn Sie sich zurückzie
hen wollen, insbesondere wenn Sie bereits das 
übliche Rentenalter erreicht haben oder davor
stehen. Auch wenn es vor Ihnen nicht offen 
angesprochen wird.

Julia Kunz und Cordula Flemke

Kanzlei verkauft – 
Vertrag unterschrieben?

Alles im Lot? Mitnichten!
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Meist gibt es Spekulationen darüber, ob je 
mand aus den eigenen Reihen in Ihre Fuß 
stapfen treten könnte. Gibt es verstärkt Ge 
spräche mit den engsten Vertrauten? Häufen 
sich die Einzeltermine? Ändert sich das Ver 
halten von diesen Kollegen etc.? Auch darauf 
wird geachtet.

Mitarbeiter, die schon vermuten, dass es einen 
Wechsel geben oder die Kanzlei aufgelöst 
wird, fangen an, die Fühler auszustrecken und 
sich vorsichtshalber auf dem Markt umzuse
hen. Mitarbeiter, die selbst vor dem Berufsende 
stehen, rechnen sich aus, wie lange sie noch 
aktiv sein wollen und ob es für sie eine Pers
pektive gibt.

Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern. Ob Sie es 
wollen oder nicht: Irgendwann kommen Ge 
rüchte über den Kanzleiverkauf auf, über den 
möglichen Käufer, Zeitpunkt etc. Der Flurfunk 
wird blühen, das können Sie gar nicht vermeiden.

Hier hilft nur die Flucht nach vorn: Kommu 
nizieren Sie offen mit Ihrem Team. Geben Sie 
stets zum frühestmöglichen Zeitpunkt Ihre Ab 

sichten weiter. Sprechen Sie über Infor ma
tionen, die schon für die Öffentlichkeit und 
Mandanten gedacht sind. Versuchen Sie so, 
möglichen Gerüchten den Nährboden zu ent
ziehen. Seien Sie ehrlich und erklären Sie bei 
Fragen, die Sie noch nicht beantworten möch
ten, genau das. Treten Sie falschen Gerüchten 
entgegen. In dieser Zeit ist es extrem wichtig, 
regelmäßige – auch kurze – Teammeetings ab
zuhalten, in denen Ihre Mitarbeiter die neues
ten Informationen bekommen und Fragen stel
len bzw. Befürchtungen loswerden können.

Achten Sie auf das SenderEmpfängerDilem
ma. Nicht alles, was Sie sagen, kommt so an, 
wie Sie es meinen. Bleiben Sie auch auf infor
mellem Weg in Kontakt mit Ihren Mit arbeitern. 
Sprechen Sie Missverständnisse an, sobald Sie 
davon hören. Neben dem Kanz leiverkauf sollte 
jetzt die Kommunikation mit Ihrem Team 
oberste Priorität haben. Nehmen Sie Ängste 
und Befürchtungen ernst. Unter Ihren Mit ar
beitern gibt es die unterschiedlichsten Persön 
lichkeiten. Manche sind jetzt extrem besorgt 
und haben Angst um ihre Zukunft. Andere neh
men die bevorstehenden Neuigkeiten als  
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großes Abenteuer und freuen sich darauf, dass 
sich bald einiges ändern wird. Erklären Sie, wie 
es um die Übernahme von Mitarbeitern steht. 
Wenn möglich laden Sie den neuen Kanz lei
Inhaber ein, damit die Mitarbeiter sich einen 
persönlichen Eindruck von der Person machen 
können.

Kommunizieren Sie die Form Ihres Ausstiegs: 
Sind Sie noch als Ansprechpartner verfügbar? 
Gibt es einen fließenden Übergang? Sind Sie 
von einem Zeitpunkt X einfach aus der Kanzlei 
raus? Wird jemand aus den eigenen Reihen 
den Übergang und die Kanzleigepflogenheiten 
weitergeben?

Aus den Neurowissenschaften wissen wir, dass 
unsere Persönlichkeit aus vier verschiedenen 
Ebenen besteht. Die drei sogenannten unteren 
Ebenen regeln zum einen unsere körperlichen 
Empfindungen, zum zweiten unsere Emotionen 
und zum dritten unser erworbenes Wertesys 
tem und unsere Moralvorstellungen. Erst dann 
werden unser Verstand, unsere Intelligenz und 
die Fähigkeit zur Problemlösung aktiv.

Das bedeutet, dass diese unteren Ebenen einen 
unglaublichen Einfluss auf unsere Wahr neh
mung und Filter haben. Daher kommen ver
nünftige Argumente nicht immer entsprechend 
an. Nehmen Sie es ernst, wenn Ihre Mitarbei
tenden trotz guter Argumente irrational reagie 
ren. Wenn sie Angst oder Unsicherheit zeigen, 
obwohl es dazu nach rationaler Ansicht keine 
Gründe gibt. Zeigen Sie Verständnis für diese 
Reaktionen und lassen Sie den Mitarbeitenden 
Zeit, ihre Ängste und Befürchtungen wahrzu
nehmen und auszusprechen.

Was tun?

Bleiben Sie im Kontakt zu Ihrem Team.

Halten Sie regelmäßige InfoMeetings ab. Das 
können auch kurze Meetings sein, wenn es 

wenig Neues gibt. Geben Sie Gelegenheit, 
Fragen zu stellen und Befürchtungen loszu
werden.

Richten Sie ein analoges oder digitales Schwarzes 
Brett ein. Dort hängen Sie die neuesten Infor
mationen aus.

Zeigen Sie mehr denn je Ihre Wertschätzung 
für Ihr Team und machen Sie deutlich, dass Sie 
nicht an „irgendwen“ verkaufen, sondern für 
Ihr Team mitdenken. Das können bewusste 
informelle Gespräche sein, ein gemeinsames 
Mittagessen oder bewusste Anerkennung oder 
Lob.

Öffnen Sie die Tür für individuelle Anliegen. 
Sprechen Sie mit einzelnen Mitarbeitern und 
haben Sie ein Ohr für deren Sorgen und 
Gedanken.

Halten Sie sich mit Zusagen zurück, die Sie 
nicht sicher geben können. Erklären Sie, dass 
es immer auch ungewisse Entwicklungen gibt, 
die Sie nicht beeinflussen können.

So geben Sie Ihrem Team das gute Gefühl, dass Sie 
für Ihr Team mitdenken und alles dafür tun, damit 
die Kanzlei in Zukunft gut weitergeführt werden 
kann. Das wiederum stärkt Ihre Mitarbeiter, lässt sie 
motiviert und optimistisch in die Zukunft blicken 
und macht Ihrem Nachfolger den Einstieg leichter – 
für Unterstützung stehen wir gerne zur Verfügung.

Cordula Flemke, Master of cognitive 
neurosience (aon), und Julia Kunz, 
Master of cognitive neurosience (aon),
www.hashtag-brain.de

Quelle: LSWB-Magazin 3/2023  

Das Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner, Kiel, führt seit 1963 ununterbrochen Lehrgänge zur Vorbereitung 
auf die Steuerberaterprüfung und zur Fortbildung im Steuerrecht durch. Ihr ständiger Erfolg ergibt sich  
besonders durch  

 systematisch aufgebauten seminaristischen Unterricht, 
  speziell auf das Seminarziel ausgerichtetes Lernmaterial für häusliche Nacharbeit mit vielen Schau bildern, 

Struktur- und Ablaufdiagrammen zum besseren Verständnis komplizierter Zusammenhänge,
  laufende Leistungskontrolle durch Bearbeitung und Besprechung von Übungsfällen aus den einzelnen 

Fachgebieten,
 intensives Training der Klausurtechnik und Klausurtaktik, intensive Klausurbesprechung,
 ein erfahrenes und qualifiziertes Dozententeam aus Wissenschaft und Praxis. 

Die Lehrgänge stellen ein in sich abgeschlossenes Ausbildungsprogramm dar, das – unter Berücksichtigung 
normaler Vorkenntnisse – den gesamten prüfungsrelevanten Stoff der Steuerberaterprüfung umfasst. Die 
angebotenen Lehrgänge können einzeln belegt werden. Jeder Seminarteilnehmer kann sich nach seiner 
Vorbildung, seiner Leistungsfähigkeit und seinen zeitlichen Möglichkeiten das für ihn sinnvollste individuelle 
Ausbildungsprogramm zusammenstellen. Bei dieser Entscheidung sollten Sie unsere langjährige Erfahrung 
nutzen und sich von uns beraten lassen.

Weitere ausführliche Informationen unter:  www.huttegger.de

Steuerseminar Dr. Huttegger & Partner | Am Kiel-Kanal 1–2 | 24106 Kiel
Fon 0800 9297600 | mail@huttegger.de | www.huttegger.de

IBAN DE 07 2105 0170 1003 7038 48 | BIC NOLADE21KIE
Partnerschaftsgesellschaft | Sitz Kiel | PR 5 KI

Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung
Seit 60 Jahren erfolgreiche Prüfungsvorbereitung!

Folgende Lehrgänge werden angeboten: 

1. Vollzeitlehrgang (14 Wochen) 
2. Klausuren-Intensivlehrgang (6 Wochen) 
3. Grundlehrgang (berufsbegleitend) 
4. Klausurenlehrgang (berufsbegleitend) 
5. Abschlusslehrgang (für mündliche Prüfung, berufsbegleitend)
6. Prüfungssimulation (für mündliche Prüfung, 3 Tage) 
7. Fernlehrgang mit großem Klausurenteil
8. Fernlehrgänge (für mündliche/schriftliche Prüfung) 

Steuerfachwirt 

Klausurenlehrgang zur Vorbereitung 
auf die Steuerfachwirtprüfung

• 6-tägiger Lehrgang in Kiel (8–16 Uhr)
•  täglich eine 4-/5-stündige Klausur 

mit anschließender Besprechung 
und Benotung

• Termin:  12.11.–17.11.2023

Förderung in
Schleswig-Holstein

siehe unter
www.huttegger.de
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betrifft. Wir wollen das erste 
klimaneutrale Industrieland 
werden. Ich habe schon viele 
Unternehmen besichtigt, die 
tolle und innovative Ideen 
haben, um das umzusetzen. 
Und auch in der Mobilität 
geht es voran. Wir werden 
das erste Land sein, dass flä
chendeckend mit Akkuzügen 
unterwegs ist.

VN: Welche Themen werden 
Ihre Arbeit in den nächsten 
Jahren vornehmlich prägen?

Madsen: Es gibt natürlich die 
großen Herausforderungen 
wie die hohen Energiepreise, 
die Inflation und die schwä
chelnde Konjunktur, die über 
allem stehen. Und dann gibt 
es die SchleswigHolstein
Themen, die wir aktuell bear
beiten. Verkehrsthemen wie 
der Bau der neuen Fehmarn
beltquerung samt Hinter
landanbindung oder bessere 
Bedingungen für den Rad
verkehr werden uns genauso 
beschäftigen wie die stei
genden Kosten für die Wirt
schaft und die Bürgerinnen 
und Bürger oder die nachhal
tige Ausrichtung des Touris
mus. Wir wollen Gründungen fördern, neue Unter
nehmen anlocken und den ÖPNV ausbauen. Mit all 
diesen und noch viel mehr Themen beschäftige ich 
mich Tag für Tag. Und ich freue mich darauf, das 
auch in den nächsten Jahren zu tun.

VN: Eines Ihrer aktuellen Themen ist ja der Versuch, 
Bürokratie auf den verschiedensten Ebenen abzu-
bauen. Über den Mittelstandsbeirat hatten Sie Vor-
schläge der Wirtschaft abgefragt und erhalten. Ein 
Teil auch unserer Forderungen findet sich im Entwurf 
des Wachstumschancengesetzes wieder. Ande rerseits 
bringt auch dieser Gesetzentwurf zusätzliche Büro-

kratie, gerade für unseren 
Berufsstand, nämlich die Aus-
weitung der Mitteilungs pflicht 
auf innerstaatliche Steuer-
gestaltungen. Wie beurteilen 
Sie diesen Gesetzentwurf? 
Welche Möglichkeiten beste-
hen für Sie als Landesminister, 
etwas zu bewegen?

Madsen: Jeder Bürokratie
auf bau sollte sehr sorgsam 
abgewogen werden. Oft kön
nen wir gar nicht viel machen, 
weil einfach EURegelungen 
umgesetzt werden. Was wir 
aber lassen sollten, ist diese 
Regelungen auf Bundesebene 
noch mal zu verschärfen. Das 
ist nur eine zusätzliche Belas
tung für Unternehmen mit 
kei nem nennenswerten Vor
teil für die Gesellschaft, die 
Wirtschaft oder die Politik. 
Die Unternehmen brauchen 
keine Arbeitsbeschaf fungs
maßnahmen, sondern echte 
Erleichterungen. Und dafür 
werde ich mich weiterhin 
beim Bund einsetzen. Des
wegen planen wir gerade eine 
BürokratieabbauInitiative, die 
wir über den Bundesrat ein
bringen wollen. Als Landes
minister kann ich dabei neben 

dem Bundesrat auch über die Wirtschafts minis ter
konferenz gehen. Manchmal ist auch der direkte Draht 
zum Bundesminister der effektivere Weg, um gehört 
zu werden.

VN: Sie sind nun ein Jahr als Minister im Amt. Wel-
che Erfolge konnten Sie im vergangenen Jahr ver-
zeichnen? Welche Erfolge hat die Landesregierung 
insgesamt erreicht?

Madsen: Eine der größten Herausforderungen für 
Wirt schaft, Politik und Gesellschaft ist der steigende 
Fachkräftebedarf. Deswegen ist es für mich persön 

Das aktuelle Interview

D A S  A K T U E L L E  I N T E R V I E W

VN: Herr Minister Madsen, wir danken Ihnen für die 
Gelegenheit, Ihnen einige Fragen stellen zu dürfen. 
Ihr Amtsantritt liegt nunmehr über ein Jahr zurück. 
Entsprechen Ihre heutigen Aufgaben rückblickend 
Ihren damaligen Erwartungen?

Madsen: Ich versuche eigentlich immer, ohne große 
Erwartungen eine neue Aufgabe oder einen neuen 
Job anzutreten. Hier wurden meine Erwartungen 
aber bei Weitem übertroffen. Mit so einem professio
nell aufgestellten Ministerium und so vielen Kolle
ginnen und Kollegen, die jeden Tag tolle Arbeit leis
ten, hätte ich wirklich nicht gerechnet. Jeder Termin 
ist top vorbereitet, das hat mir das Einarbeiten sehr 
leicht gemacht.

VN: Sie haben ein Amt mit großen Herausforderungen 
inne. Welche Ziele haben Sie sich persönlich gesetzt?

Madsen: Ich bin überzeugt, dass wir wichtige und 
vor allem positive Entwicklungen im Land be oder 
auch verhindern, indem wir immer mehr Bürokratie 
schaffen. Das müssen wir ändern und dabei darf es 
nicht bei bloßen Lippenbekenntnissen bleiben. Das 
ist eins der wesentlichen Themen und ich werde bei 
fast jedem Termin darauf angesprochen. Hier will ich 
einen wirklichen Unterschied machen. Außerdem 

glaube ich, dass sowohl dem Regierungshandeln als 
auch der Wirtschaft ein wenig mehr Pragmatismus 
guttun würde. Natürlich können wir festlegen, dass 
ein Radweg immer drei Meter breit sein muss. Aber 
schneller voran kommen wir, wenn wir auch mal nach 
der Devise handeln: Ein schmaler Radweg ist besser 
als gar kein Radweg. Dafür will ich werben.

VN: Wo sehen Sie für die Zukunft Schleswig-Holsteins 
die größten Zukunftsprobleme und Risiken und wel-
che Lösungsansätze bzw. Chancen sind möglich?

Madsen: Neben dem Bürokratieabbau gehört dazu 
aus meiner Sicht vor allem der steigende Fach kräfte
bedarf. Bis 2035 werden wir allein hier in Schleswig
Holstein eine Lücke von 180.000 Arbeitskräften ha
ben. Wenn die Konjunktur wieder deutlich anzieht, 
kann der Bedarf schnell auf 300.000 wachsen. Hier 
müssen wir gemeinsam alle Anstrengungen unterneh
men, um diese Lücke zu füllen. Mit unserem Welcome 
Center liefern wir einen wesentlichen Baustein da
für.

Daneben werden wir uns weiter intensiv mit dem 
Thema Klimaschutz beschäftigen müssen. Das ist 
nicht nur eine Aufgabe des Energiewendeministers, 
sondern ein Gemeinschaftsprojekt, das alle Bereiche 

Claus Ruhe Madsen

Interview mit Claus Ruhe Madsen, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus 
in Schleswig-Holstein 

Eine der größten 
Herausforderungen für 

Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft ist der steigen-

de Fachkräftebedarf. 

Deswegen ist für mich 
persönlich ein großer Erfolg, 

dass wir das Welcome 
Center so schnell aufs Gleis 
gesetzt haben. Die Eckdaten 
sind alle geklärt und Ende 

des Jahres soll es losgehen. 
Damit schaffen wir eine 
zentrale Anlaufstelle zu 
allem rund um Einreise, 
Visum, Arbeit, Bildung, 

Leben und Wohnen. 

Und auch Unternehmen, 
die ausländische Fachkräfte 
beschäftigen oder beschäf-

tigen wollen, kriegen 
Unterstützung. So steuern 
wir dem Fachkräftebedarf 
entschieden entgegen. <<

»



Verbandsnachrichten 3/2023   |   Seite 28

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Neue Fachkräfte gewinnen: 
datev.de/fachkraefte-gewinnen

FÜR DIE INDIVIDUELLE BERATUNG.

SIE UNTERSTÜTZEN BEI

UNTERNEHMERISCHEN ENTSCHEIDUNGEN. 

WIR VERSCHAFFEN IHNEN DIE FREIRÄUME 
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lich ein großer Erfolg, dass wir das Welcome Center 
so schnell aufs Gleis gesetzt haben. Die Eckdaten 
sind alle geklärt und Ende des Jahres soll es losge
hen. Damit schaffen wir eine zentrale Anlaufstelle zu 
allem rund um Einreise, Visum, Arbeit, Bildung, 
Leben und Wohnen. Und auch Unternehmen, die 
ausländi sche Fachkräfte beschäftigen oder beschäfti
gen wollen, kriegen Unterstützung. So steuern wir dem 
Fach kräftebedarf entschieden entgegen.

VN: Was erwarten Sie für Schleswig-Holstein aktuell 
von der Bundesregierung?

Madsen: Ich erwarte, dass die Bundesregierung Ant
worten auf die drängenden Herausforderungen liefert 
und nicht für noch mehr Unsicherheit und Verwirrung 
sorgt. Themen wie der Bürokratieabbau müssen end
lich ernsthaft angepackt und schnelle Lösungen 
geliefert werden. Natürlich erwarte ich auch, dass 
die schleswigholsteinischen Interessen wieder deut
lich mehr Gehör finden. Dazu gehört, dass unsere 
Werften angemessen am 100MilliardenSonder
vermögen der Bundeswehr und am OffshoreWind
Ausbau beteiligt werden müssen. Dazu gehört aber 
auch, dass endlich wieder in den NordOstseeKanal 
investiert wird. Wir haben hier die meistbefahrene 
künstliche Wasserstraße der Welt und der Bund lässt 
sie vor unseren Augen verfallen.

VN: Wie wichtig sind für Sie die Kontakte zur Metro-
pol region Hamburg und nach Skandinavien?

Madsen: Sehr wichtig. Es gibt so viele Themen, die 
nicht einfach an der Grenze aufhören und bei denen 
wir zusammenarbeiten müssen. Das beste Beispiel 
sind die Zugverbindungen. Ich kann nicht über unser 
Angebot auf der Schiene entscheiden, ohne mit Ham
burg oder Kopenhagen zu sprechen, denn selbst die 
Regio nalverkehre überqueren die Grenze mehrmals 
am Tag. Deswegen lege ich viel Wert darauf, mit un
seren Nachbarn in gutem Kontakt zu sein.

VN: Seit dem 25. Februar 2023 besitzen Sie neben der 
dänischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Unter-
scheidet sich die dänische Unternehmenskultur von 
der deutschen? Was können die Deutschen ggf. von 
den Dänen lernen?

Madsen: Es gibt schon einige Unterschiede und ich 
würde sagen, dass beide Seiten voneinander lernen 
kön nen. Die Deutschen sind sehr präzise, für alles 
gibt es ein Gesetz oder eine Vorgabe. Die Dänen sind 
da lockerer, da wird auch mal einfach probiert, was 
am besten klappt. Der ganze Prozess rund um den 
Bau der Fehmarnbeltquerung ist ein Paradebeispiel, 
finde ich. In Dänemark wurden genauso wie in Deutsch
land Themen wie Umwelt oder Lärmschutz bearbei
tet, aber die Verfahren gingen trotzdem deutlich schnel
ler.

VN: Herr Minister, zum Abschluss noch eine persön-
liche Frage: Was tun Sie in Ihrer Freizeit, um den 
nötigen Ausgleich zu Ihrem zeitintensiven Amt zu 
bekommen?

Madsen: Da steige ich gerne so oft es geht aufs 
Rennrad. Das gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Man 
nimmt einfach alles anders war mit ein bisschen 
Fahrtwind im Gesicht. Dabei kann ich richtig ab
schalten.

    

Das Interview mit Claus Ruhe Madsen führten 
Dr. Yvonne Kellersohn und Lars-Michael Lanbin. 
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o plausibel das Interesse des 
Arbeitgebers am Zugriff auf 

das E-Mail-Postfach in diesen 
Fällen ist, so problematisch ist der 
Zugriff im Lichte des Rechts auf 
informationelle Selbst be stim mung. 
Nur wenn die Privatnutzung nicht 
gestattet war, darf der Arbeitgeber 
Einsicht nehmen und den Account 
unter Beachtung der Vorgaben der 
DSGVO und des BDSG nach ge-
schäftlichen Mails durchsuchen.

Arbeitgeber als Anbieter 
von Telekommunikations-
diensten?

Bei erlaubter oder geduldeter Privatnutzung kommt 
es auf den Einzelfall an. Hier ist vieles streitig. Nach 
einer im Jahr 2016 zum früheren § 88 TKG (jetzt: § 3 
TTDSG) kommunizierten Verlautbarung der Daten
schutzaufsichtsbehörden (https://www.datenschutz
konferenzonline.de/media/oh/20160_oh_email_
und_internetdienste.pdf) soll der Arbeitgeber Tele
kommunikationsdiensteanbieter und an das Fernmel
degeheimnis (Art. 10 GG) gebunden sein, wenn er 
seinen Mitarbeitenden die private Nutzung des 
dienstlichen EMail Accounts gestattet. Greift er auf 
das personalisierte Postfach zu, könnte er sich straf
bar machen. 
In der arbeitsgerichtlichen Recht spre chung und 
Literatur wird hingegen ganz überwiegend angenom
men, dass der Arbeitgeber durch die Gestattung der 
Privatnutzung nicht zum Anbieter von Telekommu
nikationsdiensten wird, weil der Schutz des Fern
meldegeheimnisses in dem Moment endet, in dem 

die EMail beim Empfänger ange
kommen und der Übertra gungs vor
gang beendet ist (LarbG Berlin
Brandenburg v. 16.2.2011, 4 Sa 
2132/10 m. w. N. zum früheren § 3 
Nr. 6 TKG; Fokken, NZA 2020, 
629). Der neue § 3 TTDSG hat an 
dieser Einschätzung der Rechts la
ge durch die Datenschutz auf sichts
behörden, die Recht spre chung oder 
die Literatur nichts geändert.

Handlungsmöglichkeiten 
für Arbeitgeber

Wenn der Arbeitgeber die Mög
lich keit hat, sollte er den Arbeitnehmer vor seinem 
Ausscheiden verpflichten, alle privaten EMails aus 
seinem Account zu entfernen. Der Arbeitgeber darf 
dann auf das Postfach zugreifen und dieses auf ein
gegangene EMails bis zum Zeitpunkt des Aus schei
dens durchsuchen. Für den Arbeitgeber ist es aller
dings genauso wichtig, dass ihn auch alle geschäft
lichen EMails nach dem Ausscheiden des Mit
arbeitenden erreichen. Am einfachsten wäre es, alle 
eingehenden EMails auf einen anderen Account 
weiterzuleiten. 
Dies ist jedoch ohne die Einwilligung des Aus ge
schiedenen wegen dessen allgemeinen Per sön lich
keitsrechts in der Ausgestaltung des Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG 
i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) problematisch. Dabei ist zu 
beachten, dass an eine Einwilligung im Beschäftigten
kontext höhere Anforderungen zu stellen sind als an 
eine „nor male“ Einwilligung (Art. 7 DSGVO, § 26 
BDSG).

Zugriff des Arbeitgebers auf 
E-Mail-Postfächer ausgeschiedener 

Arbeitnehmer
Der Mitarbeiter geht. Sein E-Mail-Postfach bleibt. Unter welchen Voraussetzungen 

darf der Arbeitgeber auf das Postfach zugreifen? Welche Regelungen empfehlen sich diesbezüglich 
im Arbeitsvertrag, in einer internen Richtlinie oder beim Ausscheiden?

S

Dr. Gregor Feiter 

Allgemeines Persönlichkeitsrecht des 
Arbeitnehmers vs. Interesse des 
Arbeitgebers an der Aufrechterhaltung 
eines ungestörten Betriebsablaufs

Da das Persönlichkeitsrecht nicht schrankenlos gilt, 
können Eingriffe durch die Wahrnehmung überwie
gend schutzwürdiger Interessen des Arbeitgebers im 
Einzelfall gerechtfertigt sein. Bei einer Kollision der 
unterschiedlichen Interessen ist eine Güterabwägung 
vorzunehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das 
Interesse des Arbeitgebers an der Aufrechterhaltung 
eines ungestörten Betriebsablaufs ebenfalls grundge
setzlich durch Art. 14 GG geschützt ist (LArbG Ber
linBrandenburg, a. a. O.). Bei der Güterabwägung 
sind die besonderen Umstände des Einzelfalls zu be
rücksichtigen. Wenn der Zugriff des Arbeitgebers auf 

den persönlichen EMailAccount des Ausge schie
denen nur deshalb erforderlich wurde, weil dieser 
gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen 
hat, kann die Güterabwägung zugunsten des Arbeit
gebers ausgehen. So geschehen im Fall des LArbG 
BerlinBrandenburg (a. a. O.): Obwohl die Mitar bei
terin arbeitsvertraglich verpflichtet war, im Falle 
ihrer Abwesenheit durch eine Stell ver tre ter re ge lung 
dafür Sorge zu tragen, dass dienstliche EMails bear
beitet werden können, hatte sie die Stell ver tre ter re
ge lung deaktiviert. Der Arbeitgeber hatte den EMail
Account in Anwesenheit eines Betriebs rats mitglieds 
geöffnet und nur dienstliche EMails geöffnet und 
ausgedruckt. Das LArbG hielt den Zugriff des Arbeit
gebers auf den dienstlichen EMailAccount zur Wie
derherstellung eines ordnungsgemäßen Geschäfts
ablaufs in diesem Fall für erforderlich und verhält
nismäßig.

Unternehmensinterne Richt-
linien im Umgang mit E-Mails 
und Internet müssen trans-
parent sein

In vielen Unternehmen existieren ITSicher 
heits richtlinien bzw. Internet oder EMail
Richtlinien, in denen unter bestimmten Vor
aussetzungen ein Ein sichts recht des Arbeit
gebers in das persönliche EMailKonto ge 
regelt ist. Derartige Bestimmungen ver
schaffen dem Arbeitgeber aber nur dann 
Rechts sicher heit, wenn sie hinsichtlich 
des Anlasses und hinsichtlich des Um 
fangs der Kontrolle hinreichend konkret 
(transparent) niedergelegt sind (EGMR v. 
5.9.2017, 61496/08). Daran fehlt es, wenn 
ein Kon trollrecht allgemein mit „betrieb
lichen Gründen“ begründet wird, da nach 
dieser offenen Formulierung Anlass und 
Umfang der Kontrolle völlig unklar sind 
(LAG Hessen v. 21.9.2018, 10 Sa 601/18).

Arbeitgeber, die sich nicht auf eine 
Güterabwägung im Einzelfall oder eine 
interne Richtlinie verlassen wol len, 
haben folgende Handlungsmöglichkei
ten:      

MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Schleswig-Holstein mbH
Lorentzendamm 21 / 24103 Kiel
Telefon 0431 66701 3586  

www.mbg-sh.de

Da geht was!

Sie möchten wachsen? 
Als Finanzierungspartner für 

Eigenkapitallücken. 

den schleswig-holsteinischen 
Mittelstand schließen wir 
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Alle Absender werden durch eine automatische 
Einstellung darüber informiert, dass das EMail
Konto des Ausgeschiedenen nicht mehr aktiv ist. 
Gleichzeitig werden die Absender gebeten, die 
EMail an eine andere EMailAdresse zu senden. 
Allerdings ist insoweit nicht höchstrichterlich ge 
 klärt, ob der Arbeitgeber den EMailAccount mit 
dem Namen des Ausgeschiedenen weiter nutzen 
darf. Überwiegend wird angenommen, dass das 
Interesse des Arbeitgebers überwiegt und eine Wei
ternutzung für maximal zwölf Monate zulässig ist. 
Danach muss der EMailAccount zwingend deakti
viert werden (Witteler, LTO v. 27.3.2018).

Fazit

Am besten ist es, schon im Arbeitsvertrag, spätestens 
aber beim Ausscheiden des Mitarbeitenden, Rege
lungen hinsichtlich des Umgangs mit dem EMail
Account und der personalisierten EMailAdresse zu 
treffen. Darin sollte festgelegt werden,

 dass der Mitarbeitende vor seinem Ausscheiden  
 alle privaten Inhalte des Postfachs zu löschen hat,

 wie mit eingehenden EMails nach seinem  
 Ausscheiden umzugehen ist (z. B. Weiterleitung  
 an eine andere EMailAdresse oder automa 
 ti scher Hinweis an Absender),

 wie lange der Arbeitgeber die personalisierte  
 EMailAdresse noch nutzen darf.

 
Zur Person

RA Dr. Gregor Feiter, Geschäftsführer der Steuer-
beraterkammer Düsseldorf und stellv. Geschäfts-
führer des Steuerberaterverbandes Düsseldorf, 
Mitglied des Ausschusses „Steuer beratungsrecht“ 
der BStBK, Autor und Referent zu Themen rund 
um das Berufs- und Vergütungsrecht

Quelle: Verbandsmagazin 1/2023 
Steuerberaterverband Düsseldorf e.V. 

um 1.8.2023 tritt die modernisierte Aus bil dungs-
verordnung für Steuerfachangestellte in Kraft 

(BGBl I vom 22.8.2022, S. 1390). Der DStV hatte 
sich gemeinsam mit der Bundes steuer be ra ter kammer 
für eine zeitgemäße Neuordnung der Berufs aus bil dung 
der Steuerfachangestellten starkgemacht und das 
Neuordnungsverfahren aktiv begleitet. Aus der Reihe 
„Ausbildung gestalten“ des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB) ist nun rechtszeitig zum Ausbil dungs-
beginn in diesem Sommer auch eine begleitende 
Umsetzungshilfe für die Praxis erschienen.

Die Umsetzungshilfe soll Ausbilderinnen und Aus
bilder, Berufsschullehrerinnen und lehrer, Prüfer in
nen und Prüfer sowie die Auszubildenden selbst dabei 
unterstützen, die Zeit der Berufsausbildung ziel orien
tiert zu planen und effizient zu gestalten. Ihre Inhalte 

orientieren sich an der modernisierten Aus bil dungs
ordnung und wurden gemeinsam mit Expert innen 
und Experten aus der Ausbildungspraxis erarbeitet. 
Die Erläuterungen reichen vom Erwerb moder ner Kom 
munikations und Präsentations kom petenzen über die 
Vermittlung der steuerrechtlichen Fach kennt nisse bis  
hin zu Fragen der Digitalisierung zahlreicher Pro zes
se in der Steuerberatung. Anhand zahl reicher prak
tischer Beispiele und Informationen zu den Lernzielen 
des Ausbildungsrahmenplans und den Lernfeldern des 
Rahmenlehrplans werden den Aus bilderinnen und Aus
 bildern in den Kanzleien und den Berufs schul lehrer in nen 
und Berufs schul lehrern die Ausbildungsinhalte ver deut
licht. Zahlreiche Check listen und Muster für die be
triebliche Aus bildung runden das Informationspaket 
ab und bieten so eine zusätzliche Unterstützung bei der 
Umsetzung der Vor gaben in die Praxis.    

Ausbildung für Steuerfachangestellte:
Neue Schriftenreihe unterstützt 

die Kanzleipraxis

Zas BMF hat einen Diskussionsentwurf zur Ein-
führung zur obligatorischen eRechnung für in- 

ländische B2B-Umsätze veröffentlicht. Der DStV hat 
Stellung genommen. Aus seiner Sicht ist es wichtig, 
gleich zu Beginn auch das anschließend geplante Mel-
desystem im Blick zu haben.

Eile mit Weile – so könnte man den Ratschlag des 
Deut schen Steuerberaterverbandes e.V. (DStV) ans 
Bun desministerium der Finanzen (BMF) mit Blick auf 
die Pläne zur Einführung der obligatorischen eRech nung 
zusammenfassen.

Aktuell befinden sich parallel zwei Züge auf dem 
Gleis, wenn es um das Thema eRechnung geht: So 
sieht der Vorschlag der Europäischen Kommission 

„VAT in the Digital Age (ViDA)“ unter anderem eine 
Pflicht zur eRechnung in Kombination mit einem 
Mel de system vor. Da nicht klar ist, wie lange die 
Abstim mun gen dauern werden, plant Deutschland 
davon losgelöst auch hierzulande die Implementierung 
eines eRechnungssystems. Zeitlich nachgelagert käme 
dann ein Meldesystem zur umsatzsteuerlichen Betrugs
 be kämp fung hinzu.
In seiner DStVStellungnahme S 03/2023 gab der 
DStV ergänzende Hinweise. Er betonte auch die be
sondere Rolle des steuerberatenden Berufsstandes bei 
der Umsetzung des später geplanten Melde sys tems. 
Steuerberaterinnen und Steuerberater müssen zwin
gend unmittelbar in den Datenstrom zwischen Steu
erpflichtigen und den später meldenden eRechnungs
plattformen eingebunden sein.

Die Einführung der obligatorischen 
eRechnung rückt näher

D

Zeitplan für die Einführung

Zur Diskussion steht, die obligatorische eRechnung 
für inländische B2BUmsätze zum 01.01.2025 ein
zuführen.

Klar ist: Software und Prozessumstellungen gehen 
nicht von heute auf morgen. Daher sollte ausrei
chend Zeit zwischen Gesetzesverkündung und 
Inkrafttreten der Neuregelung zur Verfügung stehen. 
Weniger als 12 Monate Umstellungszeit sieht der 
DStV kritisch. In einem solchen Fall sollten kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) eine Schonfrist 
erhalten, bis sie selbst eRechnungen ausstellen müs
sen. Damit würden jedoch Abgrenzungsfragen ein
hergehen. Abhilfe könnte ein grundsätzlich etwas 
späteres Inkrafttreten schaffen. Dann verpflichtend 
für alle.

Besonderheit: umsatzsteuerliche 
Kleinunternehmer

Umsatzsteuerliche Kleinunternehmer (§ 19 UStG) 
weisen keine Umsatzsteuer in ihren Rechnungen aus. 
Entsprechend hat der Leistungsempfänger kein Recht 
auf Vorsteuerabzug. Der DStV weist frühzeitig da
rauf hin, dass eine Einbeziehung in das im nächsten 
Schritt geplante Meldesystem daher sachlich kaum zu 
rechtfertigen sei. Insofern sollte es auch ausreichen, 
wenn Kleinunternehmer lediglich den Emp fang von 
eRechnungen sicherstellen, vom Ausstellen eigener 
eRechnungen jedoch befreit blieben. Andern falls 
würde die mit der Kleinunterneh mer regelung beab
sichtigte bürokratische Vereinfachung konterkariert.

Quelle: DStV       
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Der DStV ist überzeugt: Gemeinsam mit der neuen Aus
bildungsordnung kann die Umsetzungshilfe einen wich
tigen Beitrag leisten, um in Zeiten eines zunehmen den 
Fachkräftemangels die Berufsausbildung der Steu
erfachangestellten auch für die Zukunft praxisgerecht 

zu gestalten und interessierte junge Menschen von 
der Attraktivität des Berufsbildes zu überzeugen.

Die Umsetzungshilfe ist auf der Webseite des BIBB 
unter www.bibb.de abrufbar.  

Ziele des Unternehmers

Die GmbH soll ohne Pensionsver
pflichtungen verkauft, liquidiert 
oder innerhalb der Familie über
tragen werden. Die zu verkaufen
de GmbH soll von allen Verpflich
tungen aus der Pen sionszusage 
end gültig und fallabschließend 
befreit werden. 

Übertragung auf einen 
Pensionsfonds als erster 
Schritt

Durch die Übertragung der Verpflichtungen nach  
§ 3/66 EStG wird in der Steuer und Handelsbilanz 
eine entsprechende Verkürzung bzw. Bereinigung vor
genommen. Die GmbH schließt mit dem Pen sions
fonds einen Versorgungsvertrag ab. Der Versor gungs
berechtigte hat danach einen direkten Anspruch 
gegenüber dem Pensionsfonds, die GmbH ist aber 
weiterhin für die Zusage „verantwortlich“. Bei einer 
aufsichtsrechtlichen Unterdeckung muss die GmbH 
grundsätzlich nachfinanzieren, hat aber gleichzeitig 
bei einer Überdeckung bzw. wenn kein Versorgungs

berechtigter mehr da ist, das Recht 
auf Rückführung des Pensions fonds
vermögens.

Die Möglichkeiten für 
eine echte schuldbefrei-
ende Übertragung als 
zweiter Schritt

Die echte schuldbefreiende Über
tragung kann unmittelbar nach der 
Auslagerung auf den Pensions
fonds oder aber auch zu einem spä
teren, beliebigen Zeit punkt erfol
gen. Die Übertragung der Verpflich

tung wird im Rah men eines Arbeitgeberwechsels 
durchge führt. Das Trägerunternehmen kann u. a. eine 
Kapital oder eine Personengesellschaft sein. 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) hat 
sich hier für alle Beteiligten als einfachste Variante 
angeboten. Sie muss aus mindestens zwei Ge 
sellschaftern bestehen. Der Versorgungsberechtigte 
kann Gesell schafter sein. Sollte die Pen sions fonds
zusage eine Hinterbliebenenleistung vorsehen, 
darf der zweite Gesellschafter nicht aus der Pen
sionszusage im Todesfall berechtigt sein (Kon fu

Rentenverwaltung im Familienbesitz
Die schuldbefreiende Übernahme der Pensionsverpflichtungen 

von beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern

René Koller

sion). Eine Alter na tive könnten die 
volljährigen Kinder oder ande
re beliebige Erben sein. 

Der Gesells chafts zweck 
der GbR ist die Ver-
wal tung des beste-
henden Pe n sions -
fonds ver tra ges mit 
der ent spre chen den 
Zusage. 

Hierbei handelt es 
sich nicht um ein 
Handels ge werbe nach 
§ 1 Abs. 2 HGB, son
dern um ein gemein
sames Inter esse der Fami
lie. Erforderlich ist ein Ver
trag zwischen der GmbH, dem 
Versor gungs be rechtigten und der GbR 
über die schuldbefreiende Übertragung der 
Pen sions fondszusage. Der Pensionsfonds muss dem 
Schuld nerwechsel ausdrücklich schriftlich zustim
men. 

Alle Rechte und Pflichten aus der Pensionsfonds
zusage gehen auf die GbR über. Eine eventuelle 
Nachschussverpflichtung der Gesellschaft bei einer 
aufsichtsrechtlichen Unterdeckung des Pensions
fonds vemögens mit der Folge einer versicherungs
förmigen Zwangsumstellung wird durch eine Über
tragung auf eine Rentenverwaltung GbR grundsätz
lich nicht vermieden. Die im Pensionsplan vorgese
hene Möglichkeit der Teilkündigung erhöht jedoch die 
Flexibilität und den Handlungsspielraum der Gesell
schaft sowie des Versorgungsberechtigten bei Bei be
haltung des Kapitalvermögens im vollen Umfang. 

Auch bei Ableben des letzten Versorgungsberechtig
ten verbleibt das frei werdende Kapital in der Familie.
Auch nach der Übertragung handelt es sich nach auf
sichtsrechtlicher Bewertung weiterhin um eine be 
triebliche Altersversorgung im Sinne des BetrAVG. 
Das klassische „Dreiecksverhältnis“ der bAV bleibt 
bestehen. Arbeitsrechtlich sind jedoch einige Dinge 
sehr individuell zu betrachten. 

Das Wichtigste ist, dass es sich um 
Anwartschaften von beherrschen-

den Gesellschafter-Geschäfts-
f ührern oder bei bereits lau-

fenden Rentenleistungen 
von ehemaligen be- 
herr schenden Gesell-
schaftern-Geschäfts-
führern handeln muss. 
Also jene, die nicht 
unter das Betriebs-
rentengesetz fallen. 

Steuerrechtlich ist 
anzumerken, dass der 

für die Aus lagerung ge
stellte Antrag nach § 4e 

EStG nur einmal bei der 
Auslagerung gestellt werden 

muss. Die 10JahresVerteilung nach 
der Übertragung verbleibt bei der abge

benden GmbH. 

Durch die schuldbefreiende Übertragung auf die GbR 
wird kein steuerpflichtiger Vorgang ausgelöst, insbe
sondere findet kein Zufluss des vorhandenen Ver sor
gungsvermögens bei der GbR oder bei dem Ver sor
gungsberechtigten statt. Eine Meldepflicht an das 
BetriebsstättenFinanzamt besteht ebenfalls nicht.

Mein Beratungs- und Umsetzungsprozess „der echten 
schuldbefreienden Übernahme der Pensions ver pflich-
tungen“ inklusive einer entsprechenden Haf tungs-
über nah me wird von einem erfahrenen, darauf spe-
zia lisierten Fachanwalt für Steuerrecht, Herrn RA 
Erwin Miller (bekannt durch den Prozess um das 
Thema Rentner-GmbH BFH VI R18/13) begleitet 
und sichergestellt. 

René Koller Betriebsw. bAV (FH) für MENZE&MENZE 
Obernstr. 42, 33602 Bielefeld
Mobil +49 172 36 15 451 
E-Mail: rene.koller@hdi.de  Fo
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ie EU hat mit der Richtlinie 
(EU) 2019/1937 des Euro

pä ischen Parlaments eine Grund
lage geschaffen, auf welcher die 
EUMitgliedsstaaten ein Gesetz 
zum Schutz von Hinweisgebern, 
sogenannte „Whistleblower“, ent
wickeln müssen. Mit diesem Gesetz 
sollen Beschäftigte in Untern eh
m en und Behörden („Beschäf ti
gungsgeber“) vor Repressalien wie 
Kündigungen, Diskriminie rung, 
Benachteili gun gen oder Mob bing 
geschützt werden, wenn diese Miss
stände melden, und durch diese 
Mel dung dafür sorgen, dass Rechts
verstöße aufgedeckt, untersucht, 
verfolgt und unterbunden werden. Die Richtlinie 
basiert auf vier wesentlichen Säulen, die in den nati
onalen Gesetzen wiederzufinden sein müssen:

 Errichtung interner Meldekanäle

 Errichtung externer Meldekanäle

 Obliegenheit zur Aufklärung 
 der gemeldeten Sachverhalte

 Verbot von Repressalien und damit Schutz der 
 hinweisgebenden Person (Whistleblower)

Diese Vorgaben gelten als Min deststandard, der 
durch Gesetz in nationales Recht umgewandelt wer
den muss. Das Hinweis geber schutzgesetz darf aber 
auch in gewissen Punkten über die EURichtlinien 
hinausgehen.

Eigentlich waren alle Mit glieds staaten verpflichtet, 
die Richtlinie, die 2019 in Kraft trat, bis spätestens 
17.12.2021 durch nationale Gesetze umzusetzen. Der 
deutsche Gesetz geber war dazu bislang nicht imstande, 
hat aber, nachdem es zuletzt im Vermitt lungs aus schuss 
landete, das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) am 
11.05.2023 verabschiedet und am 02.06.2023 ver 
kündet. Damit wird es am 02.07.2023 in Kraft treten.

Da das HinSchG neue Pflichten 
und Aufgaben für Beschäftigungs
geber bereithält, für die zum Teil 
recht kurze Übergangsfristen herr
schen, sind alle Beschäf tigungs
geber gut beraten, sich rechtzeitig 
mit der Umsetzung der gesetz
lichen Pflichten auseinanderzuset
zen, wollen sie Bußgelder vermei
den.

Vom Schutz des Gesetzes umfasst 
sind alle natürlichen Personen, die 
mit der Meldung in Zusammen
hang gebracht werden. Nach dem 
Wortlaut des Gesetzes sind das die 
hinweisgebende Person, Per so nen, 

welche die hinweisgebende Person unterstützen, aber 
auch Personen, die Gegenstand einer Me l dung sind, 
und sonstige Personen, die von einer Mel dung betrof
fen werden. Das bedeutet, dass eben auch die Per
sonen geschützt werden, gegen die sich der Vorwurf 
des Rechtsverstoßes richtet, damit diese nicht durch 
Vorverurteilungen zum Gegenstand irgendwelcher 
Benachteiligungen werden.

Um es gleich vorwegzunehmen: Die Pflicht zur Er 
richtung einer internen Meldestelle gilt gemäß § 12 
Abs. 2 HinSchG nur für Beschäftigungsgeber mit 
jeweils in der Regel mindestens 50 Beschäftigten. 
Unternehmen (oder Behörden), die in der Regel 
weniger als 50 Personen beschäftigen, wozu im 
Übri gen auch Auszubildende zählen, sind nicht 
unmittelbar von dem HinSchG betroffen. Aus
genommen von dieser Schwelle sind Unternehmen 
der Finanzbranche, die in § 12 Abs. 3 HinSchG auf
gezählt sind.

Sofern 50 Personen oder mehr beschäftigt werden, wird 
der Kreis der Beschäftigungsgeber durch den Gesetz
geber weit gefasst, um ein weitgehendes und einheit
liches Schutzniveau zu erreichten. Dazu gehören

 natürliche Personen sowie juristische Personen 
 des öffentlichen und des privaten Rechts, wozu 
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Mit unserem M365 Intranet Ansatz kommt Ihre Steuerkanzlei in einem 
neuen Zeitalter an. Entdecken Sie noch heute wie Wissens- und  

Schulungsmanagement, digitale Formulare sowie der digitale  
Austausch von Dokumenten mit Mandanten dazu beitragen,  

Ihren Kanzleialltag in allen Bereichen zu erleichtern. 

Microsoft 365:
DAS INTRANET ALS OASE  
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Vollständig in  

Teams integrierbar!

anfrage-it@buerokompetenz.de

Jetzt kostenfreie  
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Hinweisgeberschutzgesetz

D

Enrico-Karl Heim

 insbesondere die GmbH, die AG und KGaA, aber 
 auch eingetragene Vereine, Genossenschaften 
 oder Stiftungen zählen,

 rechtsfähige Personengesellschaften (z. B. KG, 
 OHG, GbR) und

 sonstige rechtsfähige Personenvereinigungen.

Umfasst sind demnach auch:

 Anstalten wie die Landesrundfunkanstalten,

 öffentlichrechtliche Stiftungen,

 Kirchen mit ihren Kirchengemeinden und sons
 tige Religionsgemeinschaften. 
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men. Das Unternehmen muss dabei jedoch sicher
stellen, dass es nicht zu Interessenkonflikten kommt.
Weiterhin müssen der beauftragten Person die not
wendigen Befugnisse eingeräumt werden, die sie für 
ihre Aufgabenwahrnehmung benötigt, insbesondere 
um Meldungen zu prüfen und Folgemaßnahmen zu 
ergreifen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen verpflichtet, dafür 
Sorge zu tragen, dass die mit den Aufgaben einer 
internen Meldestelle beauftragten Personen über die 
notwendige Fachkunde verfügen. Welche das sein 
soll, darüber schweigt sich der Gesetzgeber aus. 
Allerdings wird man davon ausgehen können, dass 
die beauftragte Person Kenntnisse und Erfahrung in 
der Aufklärung von Rechtsverstößen und auch 
gewisse psychologische Fähigkeiten haben sollte, 
damit ein vertrauensvolles Umfeld geschaffen wird, 
gleichzeitig aber auch die Glaubhaftigkeit des Hin
weises und die Glaubwürdigkeit der hinweisgeben
den Person realistisch bewertet werden kann.

Es wird vor allem für kleinere und mittlere Unter
nehmen sinnvoller sein, eine erfahrene externe Ombuds
person mit der Entgegennahme und ersten Bear bei
tung von eingehenden Hinweisen zu beauftragen, als 
einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin intern zu 
benennen und zu qualifizieren. Diese Aufgabe kön
nen laut der amtlichen Begründung zu § 14 HinSchG 
externe Berater (z. B. Rechtsanwältinnen und Rechts
anwälte), Prüfer, Gewerkschaftsvertreter oder Arbeit
nehmervertreter übernehmen. Idealerweise ver fügt ein 
solcher externer Berater über die Infra struktur und 
das Knowhow, um ggf. eigene Ermitt lungen und 
Untersuchun gen anstellen zu können.

Wichtig zu wissen ist dabei, dass den externen Bera
tern kein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, nicht 
einmal Berufsgeheimnisträgern wie Rechts an wäl ten/ 
innen.

Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten müssen 
die interne Meldestelle bis zum 17.12.2023 einrich
ten, Unternehmen mit 250 und mehr Beschäftigten 
bereits bis zum Inkrafttreten des Gesetzes am 
02.07.2023.

Solange die Unternehmen in einem Konzern weniger 
als 250 Beschäftigte haben, genügt die Einrichtung 

einer gemeinsamen Meldestelle. Hat die Konzern
mutter mehr als 250 Beschäftigte, können die ver
bundenen Unternehmen an der Meldestelle der Mutter 
teilhaben und brauchen keine eigene interne Mel de
stelle unterhalten, es sei denn, das Tochterunternehmen 
selbst hat mehr als 250 Beschäftigte. Zwar können diese 
Tochterunternehmen die Muttergesellschaft mit dem 
Betrieb der „internen Meldestelle“ beauftragen, die 
Bearbeitung des Hinweises muss zum Schutz der 
Vertraulichkeit aber bei der Tochtergesellschaft er
folgen.

Ja, die Errichtung der Meldestelle ist mitbestimmungs
pflichtig, da dadurch nicht etwa nur das Arbeits, 
sondern vielmehr das Ordnungsverhalten der im Betrieb 
tätigen Arbeitnehmer angesprochen wird. Außerdem 
ist der betriebliche Datenschutzbeauftragte einzubin
den.
Das Gesetz hat diese Frage mit § 16 HinSchG als 
„SollVorschrift“ beantwortet, das heißt, die interne 
Mel destelle „soll“ auch anonym eingehende Mel dun
gen bearbeiten. Es besteht hingegen keine Ver pflich
tung, die Meldekanäle so zu gestalten, dass darüber 
auch anonyme Meldungen abgegeben werden können. 
Aller dings verlangen die entsprechenden ISONor
men (ISO 37301, ISO 37001) die Entgegen nahme 
anonymer Hinweise, sodass dies dennoch ermöglicht 
wer den muss, wenn eine solche Zertifizierung ange
strebt wird.

Gemäß § 17 HinSchG ist bei Eingang einer Meldung 
wie folgt zu verfahren:

 Bestätigung des Eingangs der Meldung an die 
 hinweisgebende Person spätestens nach sieben 
 Tagen,

 Prüfung, ob der gemeldete Verstoß in den sach
 lichen Anwendungsbereich des § 2 HinSchG 
 fällt,

 Kontakt mit der hinweisgebenden Person halten, 
 ggf. um weitere Information ersuchen,

 Prüfung der Stichhaltigkeit der eingegangenen 
 Meldung,

 Ergreifen angemessener Folgemaßnahmen, 

Gemäß § 12 HinSchG müssen Beschäftigungsgeber 
mit mehr als 50 Beschäftigten eine interne Meldestelle 
einrichten und betreiben, an welche sich die Hin weis
geber wenden können, wenn sie einen Rechtsverstoß 
melden möchten.

Diese Pflicht zur Einrichtung interner Meldekanäle 
ist eine der wesentlichen Pflichten für Unternehmen 
und Organisationen in dem neuen Gesetz, denn über 
diese Kanäle, die das Unternehmen selbst zur Ver fü
gung stellt, sollen die eingehenden Hinweise selbst
ständig bearbeiten werden.

Interne Meldekanäle sind leicht zugänglich und 
transparent bereitzustellen, denn die Hinweisgeber 
sollten Meldungen zunächst nicht über externe 
Meldestellen, welche die zuständigen Behörden 
bereitstellen müssen, sondern beim Unternehmen 
abgeben, um diesem die Möglichkeit zu geben, den 
Sachverhalt intern aufzuklären und ggf. Abhilfe zu 
schaffen.

Zwar hat die hinweisgebende Person gemäß § 7 
HinSchG ein Wahlrecht, ob er seine Meldung bei einer 
internen oder externen Meldestelle abgibt, aber 
gemäß § 7 Abs. 3 HinSchG sollen die Beschäfti
gungs  geber Anreize schaffen, damit die Hinweisgeber 
zunächst die interne Meldestelle nutzen. Das hat 
nämlich für die Unternehmen den Vorteil, den Mel
deprozess selbst gestalten zu können und frühzeitig 
von Missständen in der eigenen Organisation zu 
erfahren. So können Unternehmen das Meldesystem 
als Frühwarnsystem nutzen, über das sie von Ver stö
ßen und Fehlverhalten erfahren, bevor diese an die 
Öffentlichkeit gelangen.

Gemäß § 16 HinSchG sind die Meldekanäle so zu 
gestalten, dass nur die Personen Zugriff auf die ein
gehenden Meldungen haben, die für die Entgegen
nahme und Bearbeitung der Meldungen zuständig sind, 
oder die sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben unter
stützen. Das Unternehmen muss durch entsprechen
de technischorganisatorische Maßnahmen sicher
stellen, dass keine unberechtigten Personen Zugriff 
auf die Identität der hinweisgebenden Person oder den 
Hinweis selbst haben.

Die technische Ausgestaltung der internen Mel de
kanäle muss Meldungen in mündlicher Form oder in 
Textform ermöglichen. Mündliche Meldungen müs
sen per Telefon oder mittels einer anderen Art der 
Sprachübermittlung möglich sein. Auf Ersuchen der 
hinweisgebenden Person ist für eine Meldung inner
halb einer angemessenen Zeit eine persönliche Zusam
menkunft mit einer für die Entgegennahme einer 
Me dung zuständigen Person der internen Meldestelle 
zu ermöglichen.

Besonders wichtig ist der Schutz der Vertraulichkeit 
der Identität der hinweisgebenden Person. Wesentlich 
für die Akzeptanz des Hinweisgeberverfahrens ist 
ein wirksamer Schutz der Identität der hinweisgeben
den und sämtlicher von einer Meldung betroffenen 
Personen. Die Identität darf dabei grundsätzlich nur 
den jeweils für die Bearbeitung einer Mel dung zu
ständigen Personen bekannt sein. Infor ma tio nen über 
die Identität einer hinweisgebenden Per son oder einer 
Person, die Gegenstand einer Mel dung ist, sollen nur 
in Ausnahmefällen herausgegeben wer den dürfen, 
etwa in Strafverfahren auf Verlangen der Straf ver fol
gungsbehörden.

Es gibt bereits einige Softwarelösungen für die Ein
richtung interner Meldekanäle auf dem Markt, die 
allerdings im Hinblick auf die Vertraulichkeit und 
den Datenschutz einer tiefgehenden Prüfung, ob 
diese tatsächlich und vor allem rechtlich geeignet 
sind, unterzogen werden sollten.

Gemäß § 15 HinSchG müssen die mit den Aufgaben 
einer internen Meldestelle beauftragten Personen bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig sein. Sie 
können neben ihrer Tätigkeit für die interne Mel
destelle andere Aufgaben und Pflichten wahrneh

Wichtig: 

Unternehmen mit 50 bis 249 
Beschäftigten können mit anderen 
Unternehmen, die ebenfalls nicht 
mehr als 249 Beschäftigte haben, 
eine gemeinsame Meldestelle betrei-
ben (§ 14 Abs. 2 HinSchG).

»
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 zur Lebensmittel und Futtermittelsicherheit,

 zu Qualitäts und Sicherheitsstandards bei 
 Arzneimitteln und Medizinprodukten,

 des Verbraucherschutzes,

 des Datenschutzes,

 der Sicherheit in der Informationstechnik,

 des Vergaberechts,

 zur Rechnungslegung bei Kapitalgesellschaften.

Der europäische Gesetzgeber hat deutlich gemacht, 
dass die WhistleblowerRichtlinie und die nach 
deren Vorgaben erlassenen nationalen Regelungen 
im Einklang mit der DSGVO stehen müssen. Rechts
grundlage für die Datenverarbeitung ist dabei Art. 6 
Abs. 1 lit. c DSGVO, wonach die Daten verarbeitung 
rechtmäßig ist, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung 
rechtlicher Verpflichtungen erforderlich ist, der der 
Verantwortliche unterliegt.

Dennoch werden ein interner Meldekanal und das 
Verfahren über die Behandlung eines Hinweises eine 
ganze Reihe datenschutzrechtlicher Fragen aufwer
fen, z. B. wie die betroffenen Personen zu informie
ren sind, was zu tun ist, wenn eine betroffene Person 
einen Auskunftsantrag stellt, wie lange die Daten 
aufbewahrt werden dürfen usw. Hier werden stets 
auch die Besonderheiten des Einzelfalls zu berück
sichtigen sein.

Ggf. besteht auch das Erfordernis einer Datenschutz
Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO.

Es dürfen nur die befugten Mitarbeiter/innen, die mit 
der Entgegennahme von Meldungen oder für das Er 
greifen von Folgemaßnahmen zu Meldungen betraut 
sind, Zugriff auf Informationen haben, aus denen die 
Identität des Hinweisgebers oder der von der Mel
dung betroffenen Personen hervorgeht. Die ITAbtei 
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 Rückmeldung an die hinweisgebende Person 
innerhalb von drei Monaten nach der Bestäti
gung des Eingangs der Meldung, wobei die 
Rückmeldung die Mitteilung geplanter sowie 
bereits ergriffener Folgemaßnahmen sowie die 
Gründe für diese enthalten soll, sofern dadurch 
interne Nachforschungen oder Ermittlungen 
nicht berührt und die Rechte der Personen, die 
Gegenstand einer Meldung sind oder die in der 
Meldung genannt werden, nicht beeinträchtigt 
werden,

 Dokumentation der Hinweise unter Beachtung 
des Vertraulichkeitsgebotes. Diese Dokumen
tation ist drei Jahre nach Abschluss des Ver
fahrens zu löschen, sofern es nicht zur Bear bei
tung des Hinweises oder nach anderen Rechts
vorschriften erforderlich und verhältnismäßig 
ist, die Dokumentation noch länger zu speichern.

Eine externe Meldestelle ist eine Behörde, an welche 
die hinweisgebende Person mündlich oder schriftlich 
Informationen über Rechtsverstöße mitteilen kann.

Wie oben bereits dargestellt, darf die hinweisgeben
de Person dabei wählen, ob sie sich zunächst intern 
an das Unternehmen und/oder extern an die zuständi
ge Behörde wendet. Die Beschäftigungsgeber sollen 
jedoch Anreize schaffen, damit die Hinweisgeber zu 
nächst die interne Meldestelle bevorzugen, sofern sie 
keine Repressalien oder die Nichtverfolgung ihres 
Hinweises zu befürchten haben.

Eine zentrale externe Meldestelle wird beim Bun des
amt für Justiz (BfJ) eingerichtet werden. Daneben 
sollen die bestehenden Meldesysteme bei der Bun
des anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie 
beim Bundeskartellamt als weitere externe Melde
stellen mit Sonderzuständigkeiten weitergeführt wer
den.
Die Unternehmen müssen, auch wenn sie einen inter
nen Meldekanal betreiben, ihren Beschäftigten als 
potenziellen Hinweisgebern verständliche und leicht 
zugängliche Informationen über die Möglichkeiten 
externer Meldungen an bestimmte Behörden erteilen. 
Auch für die externen Meldestellen gilt, dass sie 
anonyme Meldungen bearbeiten sollen, jedoch keinen 
entsprechenden Kanal hierfür einrichten müssen. Die 

externen Meldestellen müssen überdies darüber auf
klären, dass bei Unternehmen mit mehr als 50 Mit
arbeitern auch interne Meldekanäle bereitstehen müs
sen und genutzt werden können.
Es dürfte im Interesse der hinweisgebenden Person und 
des Unternehmens sein, dass die hinweisgebende 
Per son erst einen internen Meldekanal nutzt, statt 
sofort an die Öffentlichkeit zu gehen. So kann das 
Unternehmen Missstände schneller erkennen und 
abstellen, bevor diese in der Öffentlichkeit ausge
breitet werden und damit dem Ruf des Unternehmens 
erheblichen Schaden zufügen können. Vor diesem 
Hintergrund ist es empfehlenswert, mit einem guten 
Beratungsangebot die internen Kanäle attraktiv zu 
machen, jede Meldung ernst zu nehmen und frei von 
Emotionen zu behandeln.

Der sachliche Anwendungsbereich des Gesetzes wird 
in § 2 HinSchG geregelt. Danach wird der Hin weis
geber nur dann vom Schutz des Gesetzes HinSchG 
erfasst, wenn die dort aufgeführten Verstöße ge
meldet werden. Dabei geht das Hinweis geber schutz
gesetz über die Vorgaben der EURichtlinie hinaus. 
Danach sind hinweisgebende Personen bei der Mel
dung vor jeglichen Verstößen geschützt, die unter 
Strafe stehen. Auch bußgeldbewehrte Vor schrif ten 
sind umfasst, allerdings nur dann, wenn die verletzte 
Vorschrift dem Schutz von Leben, Leib oder Gesund
heit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten 
oder ihrer Vertretungsorgane dient, wobei dies nach 
dem Willen des Gesetzgebers weit auszulegen ist. 
Hierunter fallen vor allem Vorschriften, die dem 
Arbeits oder Gesundheitsschutz dienen, aber auch 
z. B. das Mindestlohngesetz.
Darüber hinaus erstreckt sich der sachliche Anwen
dungsbereich auf sonstige Verstöße gegen Rechts vor
schriften des Bundes und der Länder sowie unmittel
bar geltende Rechtsakte der EU und der Europäischen 
Atomgemeinschaft. Darunter fallen u. a. insbesonde
re folgende Regelungen und Vorgaben:

 zur Bekämpfung der Geldwäsche,

 zur Produktsicherheit,

 zur Beförderung gefährlicher Güter,

 zum Umweltschutz, Strahlenschutz,
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Wichtig: 

Nach dem im Vermittlungsausschuss 
beschlossenen Kompromiss sollen 
Informationen über Verstöße aber 
nur dann in den Anwendungsbereich 
des Gesetzes fallen, wenn sie sich 
auf den Beschäftigungsgeber oder 
eine andere Stelle, mit der die hin-
weisgebende Person beruflich im 
Kontakt stand, beziehen.

»
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 lung dürfte dafür in der Regel nicht zuständig sein, 
sodass diese keinen Zugriff auf den Inhalt etwaiger 
Meldungen haben darf, auch nicht für den Support 
und zur Sicherstellung der ITSecurity.

Grundsätzlich haben Sicherheitsinteressen sowie Ver
schwiegenheits und Geheimhaltungspflichten Vor
rang vor dem HinSchG (z. B. Verschwie gen heits pflich
ten von Geheimhaltungsträgern wie Rechts anwälten, 
Notaren, Ärzten, Apothekern usw.). Dennoch gibt es 
Fälle, bei denen trotz bestehender Verschwie gen heits 
oder Geheimhaltungspflichten der Schutz nach dem 
HinSchG besteht. Das ist dann der Fall, wenn die hin
weisgebende Person hinreichenden Grund zu der An 
nahme hat, dass diese Meldung oder diese Offen le
gung not wendig ist, um einen Verstoß aufzudecken, 
und diese die Geschäftsgeheimnisse bzw. vertrauli che 
Infor mationen in einem berufli chen Kontext er langt 
hat. Dann genießt die hinweisgebende Person den Schutz 
des Gesetzes, wenn sie die übrigen Voraussetzungen 
dieses Gesetzes erfüllt und die Weitergabe des 
Geschäftsgeheimnisses erforderlich war, um einen 
Verstoß im sachlichen Anwen dungsbereich dieses 
Gesetzes aufzudecken. Ob die hinweisgebende 
Person das ohne rechtlichen Bei stand sicher einzu
ordnen vermag, darf bezweifelt wer den.

Eine hinweisgebende Person, welche Informationen 
gegenüber der Öffentlichkeit offenbart, genießt ge
mäß § 32 HinSchG nur dann den Schutz des Gesetzes, 
wenn sie zunächst eine externe Meldung erstattet hat 
und hierauf innerhalb der Fristen des § 29 Abs. 4 
HinSchG keine geeigneten Maßnahmen ergriffen 
wurden, sie hierüber keine Rückmeldung erhalten 
hat oder hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, 
dass

der Verstoß wegen eines Notfalls, der Gefahr 
irreversibler Schäden oder vergleichbarer Um 
stände eine unmittelbare oder offenkundige 
Gefährdung des öffentlichen Interesses dar
stellen kann,

im Fall einer externen Meldung Repressalien 
zu befürchten sind oder

Beweismittel unterdrückt oder vernichtet wer
den könnten, Absprachen zwischen der zustän

digen externen Meldestelle und dem Urheber 
des Verstoßes bestehen könnten oder aufgrund 
sonstiger besonderer Umstände die Aussichten 
gering sind, dass die externe Meldestelle wirk
same Folgemaßnahmen einleiten wird.

Das HinSchG schützt daher als äußerste Möglichkeit 
auch die Abgabe von Hinweisen an die Öffentlichkeit, 
z. B. an die Presse oder über soziale Medien.

Verstößt das Unternehmen gegen das Repressalien
verbot, ist der hinweisgebenden Person der Schaden 
zu ersetzen.

Allerdings ist auf der anderen Seite die hinweisge
bende Person zur Erstattung des dadurch eingetre
tenen Schadens verpflichtet, wenn sie vorsätzlich 
oder grob fahrlässig eine Falschmeldung abgibt.

Verstöße gegen die wesentlichen Vorgaben des  
Gesetzes können als Ordnungswidrigkeiten mit einer 
Geldbuße in Höhe von bis zu 10, 20 oder 50.000 Euro 
geahndet werden, je nachdem gegen welche gesetz
liche Pflicht verstoßen wurde (§ 40 HinSchG). Dies 
ist z. B. der Fall bei Behinderungen von Mel dungen 
und beim wissentlichen Offenlegen unrichtiger Infor
mationen.

Das Nichtbetreiben einer internen Meldestelle kann 
ein Bußgeld von bis zu 20.000 Euro nach sich ziehen.

Sie haben Fragen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

HEIM – Ihre Wirtschaftskanzlei
Wolkersdorfer Hauptstraße 64
91126 Schwabach-Wolkersdorf
Telefon: 0911 9644 3884
Mobil:   0151 4678 2539
E-Mail: Heim.Wirtschaftskanzlei@gmx.de

Enrico-Karl Heim   
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Einfach machen



Verbandsnachrichten 3/2023   |   Seite 45

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

W A S  S O N S T  N O C H  I N T E R E S S I E R TW A S  S O N S T  N O C H  I N T E R E S S I E R T

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Verbandsnachrichten 3/2023   |   Seite 44

Die Auslegung des Tatbestandmerkmals des unter
jährigen „Erwerbs einer Beteiligung“ von mindes
tens 10 Prozent i. S. v. § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG ist 
umstritten.4 Nach Auf fassung der Finanzverwaltung 
erfordert § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG, dass in einem Akt 
eine Beteiligung im Mindestum fang von 10 Prozent 
erworben werden muss, auch wenn die Beteiligung 
aus mehreren Anteilen (Aktien, GmbH  Geschäfts
anteilen) bestehen kann. Die Finanzverwaltung for
dert einen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang 
zwischen den einzelnen zivilrechtlichen Rechts ge
schäf ten (Erwerb der einzelnen gesellschaftsrecht
lichen Beteili gung).5 Ein Teil der Literatur folgt 
dem.6 Ein anderer Teil der Literatur geht davon aus, 
dass es für die Anwendung der Freistellung des § 8b 
KStG ausreicht, wenn die 10 Prozen tige Beteiligungs
schwelle auch durch mehrere unterjährige Erwerbs
vorgänge überschritten wird.7 Das Finanzgericht Hessen 
hat sich der letztgenannten Auffassung ange schlos
sen. Danach dient der in § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG 
ver wendete Begriff „eine Beteiligung“ nach seinem 
im Geschäftsverkehr verstandenen Inhalt im Wesent
lichen der Bestimmung der ideellen Summe der gesell
schaftsrechtlichen Berechtigungen des Anteilseigners 
am Kapital und Gewinn der Kapitalgesellschaft und 
erschöpft sich in der Umschreibung dieser Größe 
durch Angabe eines entspre chenden Prozentsatzes. 
Daher fallen unter den „Erwerb“ dieser „einen Betei

ligung“ alle zivilrechtlichen Vorgänge, die im Laufe 
des Kalenderjahrs zur Entstehung der Be teili gungs
höhe beigetragen haben. Im Beispielsfall findet § 8b 
Abs. 1 KStG daher Anwendung.

II. Fragestellungen bei der Veräußerungs-
gewinnbesteuerung nach § 17 EStG

Anschaffungskosten nach § 17 
Abs. 2a EStG

Die bei einer Ermittlung des Veräußerungsgewinns  
i. S. v. § 17 Abs. 1 EStG zu berücksichtigenden An 
schaf fungskosten sind diejenigen Aufwendungen, die 
ge leistet werden, um die Anteile zu erwerben, sowie 
die Nebenkosten und die nachträglichen Anschaf
fungs kosten (§ 17 Abs. 2a Satz 1 EStG).
Zu den nachträglichen Anschaffungskosten gehören 
unter anderem gem. § 17 Abs. 2a Satz 3 Nr. 2 EStG 
Dar lehens verluste, soweit die Gewährung des Darle
hens oder das Stehenlassen des Darlehens in der 
Krise der Gesellschaft gesellschaftsrechtlich veran
lasst war. Eine gesellschaftsrecht liche Veranlassung 
liegt regelmäßig vor, wenn ein fremder Dritter das 
Darlehen bei sonst gleichen Umständen zurück gefor
dert oder nicht gewährt hätte (§ 17 Abs. 2 Satz 4 
EStG).         

I. Fragestellungen im Rah-
men von § 8b KStG bei der 
Veräußerung von Kapital ge-
sellschaftsanteilen durch die 
Mutter-Kapital gesell schaft

Schadensersatz und 
§ 8b KStG

Schadensersatzleistungen für den 
Wertverlust einer Be teiligung  
und eines Gesellschafterdarlehens 
i. S. v. § 8b Abs. 3 KStG sind in 
vol ler Höhe als Betriebseinnahme 
zu versteuern.

Beispiel1:
Die A GmbH beteiligt sich an der B Ltd. und gewährt 
die ser ein Darlehen. Beteiligung und Gesell schaf ter
darlehen werden wertlos. Die Abschreibung wirkt sich 
aufgrund von § 8b Abs. 3 KStG bei der A GmbH steu
erlich nicht aus, sondern wird außerbilanziell hinzu
gerechnet. Die A GmbH nimmt den Geschäfts führer 
erfolgreich in Haftung.

Die vom Finanzamt vorgenommene außerbilanzielle 
Hin zurechnung der Teilwertabschreibung auf die Be 
teiligung sowie auf das Gesellschafterdarlehen ist bei 
Vorliegen der Voraussetzungen von § 8b Abs. 3 KStG 
zulässig.

Nach Auffassung des FG München ist die im Gegen
zug erwachsene Schadensersatzforderung nicht steu
erneutral zu behandeln. Bei der Schadensersatz for de
rung handele es sich nicht um einen „Gewinn“ aus 
der Veräußerung eines Anteils an einer Körperschaft 
i. S. v. § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG. Es handele sich auch 
nicht um ein besonde res Entgelt oder einen Vorteil  
i. S. v. § 20 Abs. 3 EStG mit der Folge der Steuer be

freiung nach § 8b Abs. 1 KStG. 
Die Schadensersatz forderung habe 
die Vermögensebene betroffen und 
somit kein Entgelt für die Über
lassung von Kapital dargestellt. 
Wichtig ist zu realisieren, dass es 
kein Korrespondenzprinzip gibt. 
Dass der Verlust steuerlich nicht 
geltend gemacht werden kann, 
führt nicht dazu, dass die Ent
schädigung für den Verlust steuer
frei ist.

§ 8b Abs. 4 Satz 6 
KStG bei mehraktigem 

    unterjährigem Erwerb

Beispiel2:
Die A AG erwirbt im Jahr 2021 Anteile an der B GmbH. 
Am 01.01.2021 ist die A AG zu 5 Prozent beteiligt. 
Am 02.06.2021 erwirbt sie 3 Prozent, am 07.10.2021 
1 Pro zent und am 10.11.2021 kommen 3 Prozent 
hinzu. Am 20.11.2021 vereinnahmt die A AG von der 
B GmbH eine Ausschüttung.

Nach § 8b Abs. 1 KStG kann die A AG die Aus schüt
tung von der B GmbH grundsätzlich steuerfrei verein
nahmen. Nach § 8b Abs. 5 KStG werden 5 Prozent 
der Ausschüt tung außerbilanziell hinzugerechnet als 
nichtabzugsfähige Betriebsausgaben. Damit entsteht 
im Ergebnis eine 95 Prozentige Freistellung.

§ 8b Abs. 4 KStG schränkt diese Freistellung auf Be 
teiligungen von mindestens 10 Prozent an der Toch
ter  gesellschaft ein. 
Für Zwecke des § 8b Abs. 4 KStG gilt der „Erwerb 
einer Beteiligung von mindestens 10 Prozent“ als zu 
Beginn des Kalenderjahrs erfolgt (§ 8b Abs. 4 Satz 6 
KStG).3

Aktuelles zu Veräußerung/Erwerb 
von Kapitalgesellschaftsanteilen

I

I

II
Prof. Dr. Burkhard Binnewies
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1 FG München v. 22.06.2020 – 7 K 137/18, DStZ 2020, 813; 

 Az.-BFH: I R 29/20.
2 Vgl. FG Hessen v. 15.03.2021 – 6 K 1163/17, n. n. v.; Az. BFH: I R 16/21.

3 Der BFH hält die Regelung für verfassungsgemäß. Vgl. BFH v. 8.12.2019 –

 I R 29/17, BStBl II 2020, 690.

4 Vgl. Binnewies in Streck, KStG 10. Aufl. 2021, § 8b Rz. 227.
5 OFD Frankfurt am Main v. 02.12.2013 – S 2750a A – 19 St52, DB 2014, 329.
6 Vgl. nur Gosch in Gosch, KStG 4. Aufl. 2020, § 8b Rz. 289b.

7 Vgl. nur Binnewies in Streck, KStG 10. Aufl. 2021, § 8b Rz. 228.
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lisiert. Der früheste Zeitpunkt ist der Veranlagungs
zeitraum, in dem der Antrag auf Eröffnung des Insol
venzverfahrens gestellt wurde und die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird. 
Sofern die Anschaffungskosten des Gesellschafters 
feststehen, kann in diesem Veranlagungs zeitraum 
grundsätzlich der Veräußerungsverlust geltend ge
macht werden. Der späteste Zeitpunkt ist der Zeit
punkt der Löschung der Anteile im Handelsregister. 
Dazwischen gilt der „unbestimmte Grundsatz“, dass 
der Verlust in dem Veranlagungszeitraum realisiert 
ist, in dem der Gesellschaf ter nach kaufmännischen 
Grundsätzen den Veräußerungs verlust mit an Sicher
heit grenzender Wahrscheinlichkeitbestimmen kann. 
Diese Formel ist ausgesprochen unbe stimmt und 
führt in der Praxis dazu, dass über viele Jahre hinweg 
die Einkommensteuer bescheide offen gehalten wer
den müssen, um sicher zu sein, dass der Veräußerungs
verlust steuerlich berücksichtigt wird. Um dieses 
Problem der zeitlichen Bestimmung des Veräuße
rungs verlustes zu lösen, bietet sich die Veräußerung 
der Anteile an. Dies kann auch innerhalb des Gesell
schafterkreises erfolgen.

Der ringweise Verkauf von Anteilen an einer GmbH 
zur Verlustrealisierung ist vom BFH grundsätzlich 
anerkannt (vgl. nur BFH v. 07.12.2010 IX R 40/09, 
BStBl II 2011, 427). Die wechselseitige Veräußerung 
von Gesellschaftsanteilen im Kreis der Gesellschafter 
stellt demnach keinen Ge staltungsmissbrauch dar, 
wenn die Veräußerung wirksam erfolgt und tatsäch
lich auch vollzogen wird. In der Praxis ist darauf  
zu achten, dass auch in der Gesellschafterliste die 
Anteilsverschiebung ausgewiesen wird. Beispiel: 
Gesell schafter 1 und Gesellschafter 2 sind mit jeweils 
50 Prozent an der GmbH beteiligt. Gesell schaf ter 1 
veräußert seinen Anteil an Gesellschafter 2 und Gesell
schafter 2 veräußert seinen Anteil an Gesellschafter 
1. Die Gesellschafterliste ist umzuschreiben. Fortan 
hält Gesellschafter 1 den Gesell schaftsanteil 2 und 
Gesell schafter 2 den Gesellschaftsanteil 1. Voraus
set zung für die Verlustrealisierung ist, dass die An 
tei le objektiv wertlos sind und die Parteien, d. h. die 
Gesellschafter, auch subjektiv davon ausgehen, dass 
die Anteile wertlos sind. Ratsam ist, einen symbo
lischen Kauf preis von einem Euro zu vereinbaren 

und diesen nachweisbar auch zu zahlen. Liegen diese 
Vor aussetzungen vor, kommt es auf einen außersteu
erlichen Grund nicht an. Die rein steuerliche Moti
vation der Verlustrealisierung begründet in dieser Kon
stellation den Gestaltungsmissbrauch nicht.

Der BFH kommt im Urteil v. 20.09.202210 gleich
wohl zur Anwendung von § 42 AO, da die Gesell
schafter, „um einen Verlust zu realisieren“, einen viel 
zu niedrigen Kaufpreis vereinbart haben. Nach Auf
fassung des BFH ist eine anerkannte Gestaltung nicht 
gegeben, wenn die Beteiligten „einen un zutreffenden, 
die Wertverhältnisse des zur Veräu ßerung bestimm
ten Kapitalgesellschaftsanteils in krasser Weise ver
fehlenden Kaufpreis vereinbaren“. Meines Erachtens 
liegt es systematisch näher, das Geschäft in einen 
unentgeltlichen und einen entgeltlichen Teil aufzutei
len. Nur im Rah men des entgeltlichen Teils kann ein 
Verlust realisiert werden. Für die Praxis unglücklich 
sind die wei terge henden Ausführungen in der Be 
gründung zum Erfordernis eines außer steuerlichen 
Grunds und der Nicht anerkennung gegenläufiger oder 
ringförmi ger Rechtsgeschäfte, die „tatsächlich keine 
verständliche wirtschaftliche Veränderung bewirken“. 
Liegen die oben genann ten Voraussetzungen der ring
weisen Über tragung von Gesellschaftsanteilen im Ge 
sell schaf ter kreis zur Verlustrealisierung vor (objekti
ve Wert losig keit, subjektiv zutreffende Annahme der 
Wert losig keit, wirksame Vereinbarung und tatsächli
cher Vollzug der Anteilsübertragungen) spielt weder 
der Aspekt des außersteuerlichen Grunds noch der 
Aspekt der gegen läufigen Wirkung eine Rolle. Diese 
in den letzten Jah ren auch durch die Recht sprechung 
des BFH gesicherte Erkenntnis darf nicht in Zweifel 
ge zogen werden. Im Rahmen der Gestal tungspraxis 
ist die Anteilsrotation ein wichtiges Ins trument, um 
rechtssicher den Veranlagungszeitraum bestimmen zu 
können, in dem der Verlust realisiert wird. Im Rahmen 
von lang andauernden Liquidationen oder Insolvenz
ver fahren ist dies im Übrigen aus gespro chen schwie
rig.

Prof. Dr. Burkhard Binnewies
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht,
STRECK MACK SCHWEDHELM

Quelle: cyan 1/2023    

Die Regelung des § 17 Abs. 2a EStG ist für Ver
äußerungen und Auflösungsvorgänge, die nach dem 
31.07.2019 erfol gen, anzuwenden.

Zur Bewertung des in der Krise stehen gelassenen 
Dar lehens sagt das Gesetz nichts. Das FG Berlin
Branden burg8 kommt zu dem Ergebnis, dass auch im 
Rahmen der Anwendung von § 17 Abs. 2a EStG ein 
in der Krise stehen gelassenes Darlehen eines Ge 
sell  schafters einer Kapitalgesellschaft für die Frage 
der Höhe seiner nachträg lichen Anschaffungskosten 
für die Gesellschaftsanteile mit dem Teilwert im 
Zeitpunkt des Eintritts der Krise und nicht mit dem 
Nennwert anzusetzen ist. Die Differenzierung zwi
schen gewährten und stehen gelassenen Darlehen sei 
im Gesetzestext angelegt. Bei stehen gelassenen 
Darlehen trete erst mit Eintritt der Krise eine gesell
schaftsrechtliche Veranlassung ein, was es rechtferti
ge, den Wert des Dar lehens zu diesem Zeitpunkt als 
maßgeblich zu erachten.

Veräußerung i. S. v. § 17 EStG nach 
Eintreten in die unbeschränkte 

   Steuerpflicht

Auch in dem Fall, in dem Steuerpflichtige mit Betei
li gung an einer Kapitalgesellschaft nach Deutschland 
zugezogen sind und diese Anteile nach Begründung 
der unbeschränk ten Steuerpflicht in Deutschland ver
äußert werden, werden im Rahmen der Ermittlung 
des Veräußerungsgewinns nach § 17 Abs. 1 EStG die 
his torischen Anschaffungskosten an gesetzt. Es gibt 
kein Prinzip, welches besagt, dass die stillen Reser
ven, die in der Zeit der Steuerpflicht im Ausland an 
gewachsen sind, nicht der deutschen Besteuerung 
unterlie gen würden. Etwas anderes gilt nur i. R. v. § 17 
Abs. 2 Satz 3 EStG. 
Dieser setzt voraus, dass im Weg zugsstaat eine der 
deutschen Wegzugssteuer (§ 6 AStG) vergleichbare 
Steuer erhoben wurde. Der im Weg zugsstaat versteu
erte Wert gilt dann als Anschaf fungskosten i. R. v.  
§ 17 EStG. Der Nachweis höherer Anschaffungskosten 
einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft bei 
Besteuerung im Wegzugsstaat setzt die tatsächliche 
Zahlung der Steuer voraus.

Beispiel9:
A ist Gesellschafter der A b. v., die in den Niederlanden 
an sässig ist. A verzieht nach Deutschland. In der Fol
ge zeit veräußert er die Anteile an der A b. v. Im Rah
men seiner Einkommensteuererklärung setzt A bei der 
Ermittlung des Veräußerungsgewinns aus der Veräu
ßerung der Beteiligung im Rahmen von § 17 EStG 
nicht die historischen Anschaf fungskosten an, son
dern den Verkehrswert der Beteiligung im Zeitpunkt 
des Umzugs von den Niederlanden nach Deutschland.

Grundsätzlich ist bei der Ermittlung des Veräußerungs
 gewinns nach § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG der Veräu ße
rungs erlös, um die historischen Anschaffungskosten 
zu mindern.
§ 17 Abs. 2 Satz 3 EStG sieht hiervon eine Ausnahme 
für den Fall vor, dass der Gesellschafter mit der Be 
teiligung nach Deutschland zugezogen ist und auf
grund des Zuzugs nach Deutschland im Wegzugsstaat 
einer nach § 6 AStG vergleichbaren Steuer „unterle
gen hat“.

Nach Auffassung des FG Düsseldorf setzt „einer Steuer 
unterliegen“ die tatsächliche Zahlung dieser Steuer 
voraus. Dies läge sowohl der Wortlaut als auch der 
Sinn und Zweck von § 17 Abs. 2 Satz 3 EStG nahe. 
Danach gehe es um die Vermeidung einer Dop pel
besteuerung. Eine solche trete nur ein, wenn tatsäch
lich im Wegzugsstaat die Steuer auf stille Reserven 
der Beteiligung gezahlt worden sei und dies bei 
Nichtberücksichtigung in Deutschland zur erneuten 
Be steuerung derselben stillen Reserven führen wür de. 
Nach Auffassung des FG Düsseldorf kommt es auch 
nicht darauf an, ob formal eine wirksame Steu er fest
setzung durch Steuerbescheid im Wegzugsstaat statt
gefunden hat oder nicht. Allein maßgeblich ist die 
Steu erzahlung.

Steuerliche Anerkennung der 
Anteilsrotation 

Wenn das Liquidations verfahren oder das Insolvenz
verfahren einer Kapitalgesellschaft ansteht, stellt sich 
in der Praxis stets die Frage, wann der Gesellschafter 
den Veräußerungsverlust nach § 17 Abs. 4 EStG rea

II

III

8 FG Berlin Brandenburg v. 04.06.2021 – 5 K 5188/19, EFG 2022, 160. 9 FG Düsseldorf v. 01.07.2020 – 7 K 2991/19 E, EFG 2020, 1307. 10 BFH v. 20.09.2022 IX R 18/21, n. n. v.
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In den nächsten 10 – 15 Jahren 
stehen andere, neue Marktteilnehmer 
mit dem Berufsstand im Wettbewerb. EW 90 %

Cloud (engl. Wolke) ist die Abkürzung für „Cloud 
Computing“, eine Art Datenwolke im Internet. In der 
Cloud werden Dateien gesichert. Auch alle Pro gram
me zur Nutzung dieser Daten sind dort gespeichert 
und nutzbar. Stationäre Rechner oder ein eigenes 
Netzwerk in der Kanzlei sind nicht mehr vorhanden. 
Die Hardware ist also immer auf dem neuesten Stand, 
ebenso wie die Software. Der Arbeitsort spielt keine 
Rolle. Die Arbeit am Mandaten kann im Büro, zu 
Hause oder an irgendeinem Urlaubsort erfolgen. Mit 
ProgrammUpdates hat die Kanzlei nichts mehr zu 
tun, alles erfolgt ohne jedes Kümmern oder Eingriff 
durch den Anbieter der Cloud.

Das Bestreben, Software nur noch in der Cloud anzu
bieten, besteht bei allen Anbietern von Steuerberater
software. Der Anbieter DATEV hat als Zielbild, noch 
in diesem Jahrzehnt alle Services in der Cloud anzu
bieten. Die CloudAnwendungen und Services wer
den von einer Plattform abgerufen (DATEVGeschäfts
plattform).4 Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ziel 
noch in diesem Jahrzehnt erreicht wird, ist sehr hoch. 
Für Steuerberatungsunternehmen ergibt sich dadurch 
die Möglichkeit, uneingeschränkt von jedem Ort aus 
über nahezu jedes Medium auf Daten zuzugreifen, 
diese zu bearbeiten und auch extern zu besprechen. 
Teile davon sind heute schon möglich und werden 
von Kollegen/Kolleginnen genutzt. Das Arbeiten wird 
deutlich flexibler werden. 

Zusammengefasst sind die Vorteile:

 Rechenleistung, Speicherkapazität und Band 
breite können je nach Bedarf erhöht oder ver
ringert werden. Durch die Nutzung der Cloud 
fallen die Kosten für den Kauf und die Wartung 
von Hard und Software weg. Benutzer müssen 
sich nicht um die Aktualisierung von Anwen
dungen kümmern. Die Kapitalbindung vermin  
 

 
dert sich deutlich. Es wird nur für die Anwen dun
gen bezahlt, die tatsächlich verwendet werden. 

 CloudAnbieter, gerade im Steuer be ra ter be reich,
investieren erhebliche Ressourcen in die 
Sicherheit ihrer Infrastruktur. Fortschrittliche 
Sicherheitsmaßnahmen erfolgen, um die Daten 
zu schützen. 

 Benutzer können von überall aus auf ihre Daten 
und Anwendungen zugreifen, solange sie eine 
Internetverbindung haben. Mitarbeiter können 
also arbeiten von wo auch immer sie wollen, und 
die Zusammenarbeit im Team oder mit den Man
 danten an beliebigen Orten ist kein Problem.

 Die Sicherung von Daten und Programmen wird 
speziell durch die Anbieter im StBBereich 
hoch sein. CloudDienste bieten in der Regel 
Mechanismen für die Sicherung von Daten und 
die Wiederherstellung nach einem Ausfall oder 
einer Katastrophe. Durch die Speicherung von 
Daten in der Cloud können Steuerberatungs
unternehmen ihre Geschäfts kontinuität ge
währleisten und Ausfallzeiten minimieren.

Folgende Risiken sind allerdings zu beachten:

 Sicherheits und Datenschutzrisiken: Obwohl 
von den CloudAnbietern speziell in unserem 
beruflichen Umfeld strenge Sicherheits maß
nahmen bereitgestellt werden, ist das Risiko 
von Datenverlust, Datenlecks oder unbefugtem 
Zugriff nicht ausgeschlossen. Daher sind 
Sicherheitsvorkehrungen wichtig. Dazu gehö
ren die Verwendung von starken Passwörtern, 
Verschlüsselung und Zugriffskontrollen.

 Abhängigkeit vom Internet: CloudDienste 
erfordern eine zuverlässige und schnelle In 
ternetverbindung. Wenn die Verbindung gestört 
oder langsam ist, kann die Pro duk tivität lei
den; der Zugriff auf wichtige Daten und An 
wendungen ist dann eingeschränkt.   

n einer Welt, die sich mit ra-
santer Geschwindigkeit digi-

talisiert, steht eine neue Ära der 
Steuerberatung bevor. Die Gren zen 
des Möglichen werden erweitert, 
während sich künstliche Intelligenz 
(KI) unaufhaltsam in den Berufs-
alltag der Steu erberater schleicht. 
Es ist, als ob ein virtueller Assistent 
in Form eines Algorithmus bereit-
steht, um komplexe Steuergesetze 
zu entschlüsseln, Datenmassen zu 
analysieren und Mandanten in 
Echt zeit zu beraten. Die Zeiten der 
müh  seli gen manuellen Daten ein-
gabe und des stundenlangen Durch-
 wüh lens von Aktenordnern könnten 
bald der Ver gan genheit angehören. Doch wie wird KI 
die Steu er be ra tung wirklich revolutionieren? Buckeln 
wir uns durch den Dschungel der digitalen Trans for-
mation oder nutzen wir die Macht der KI, um die 
Steuer beratung in eine aufregende Zukunft zu führen? 
Tauchen wir ein in die faszinierende Welt der künst-
lichen Intelli genz für Steuerberater und entdecken wir, 
wie sie das Spiel verändert.1

Der vorstehende Text zeigt, dass künstliche Intel li
genz bereits heute Texte schreibt, bei denen der Leser 
davon ausgehen könnte, dass diese von einem Men
schen geschrieben wurde. Und das ist erst der An 
fang, denn es handelt sich um eine KI, die erst kurze 
Zeit verfügbar ist. In diesem Leitartikel geht es um 
die voraussichtlich gravierenden Veränderungen der 
Zukunft in unserem Beruf. Veränderung sind wir ge
wohnt, gab es schon immer. Der entscheidende Unter

 schied ist die Geschwindigkeit, in 
der sich das vollzieht. Die großen 
Steuer be ra tungs und Wirt schafts
prüfungs gesellschaften sind schon 
dabei, KI in ihrer Praxis mit hohen 
Inves titionen voranzutreiben.  Z. B. 
PwC will das Angebot im Bereich 
der KI mit Investitionen von 1 Mil
liarde Dollar in den nächsten 3 Jah
ren erweitern.2

Nachfolgend werden 4 Trends für 
Steuerberatungsunternehmen mit 
der höchsten Eintritts wahr schein
lichkeit beschrieben. Dabei wer
den auch Hand lungs möglichkeiten 

für Berufsangehörige erläutert. Der letzte Teil ent
hält einige Ansätze der möglichen Aus wirkungen der 
KI in der Zukunft.

Digitalisierung mit Ausblick auf die 
nächsten Jahre

Die 4 Trends der höchsten Eintritts wahr schein-

lichkeit3 (EW)

In 10 – 15 Jahren gibt es 
nur noch CloudSoftware. EW 100 %
In den nächsten 10 – 15 Jahren 
wird die anlassbezogene Koope
ration Regelfall. EW 97 %
In den nächsten 10 – 15 Jahren 
wird die Deklarationsberatung 
nahezu wegfallen.  EW  93 %

Künstliche Intelligenz und 
Digitalisierung: Die 4 wichtigsten 

Trends für die StB-Praxis

Uwe Stengert

I

1 Die Einleitung ist von ChatGPT erstellt worden auf die Frage an 

 ChatGPT https://chat.openai.com/„Schreibe eine spannende Einleitung 

 für KI für Steuerberater“.
2 https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2023/pwc-deutschland-beteiligt-

 sich-an-investitionen-in-den-ausbau-von-ki-faehigkeiten.html

3 Stbg 1/2023, WP/StB Christian Böke: Einfluss der Digitalisierung auf die 

 Zukunft der Steuerberatungskanzleien, Bericht aus Taskforce Digita li sie -

 rungsstrategie des deutschen Steuerberaterverbandes e. V.
4 https://www.datev.de/web/de/ueber-datev/portfolioentwicklung/datev-

 cloud-welt/ 
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 Wenn ein CloudDienst vorübergehend nicht 
verfügbar ist, kann dies zu Unterbrechungen  
im geschäftlichen Ablauf führen. Daher sind 
BackupStrategien und Notfallwieder her stel
lungs pläne sehr zu empfehlen. 

 Der Wechsel von CloudDiensten kann schwie 
 rig sein.

 Gerade in unserem beruflichen Umfeld sind 
ComplianceAnforderungen und rechtliche 
Vor schriften zu beachten, was den Umgang 
mit den grundsätzlich sensiblen Daten betrifft. 
Der Anbieter der CloudDienste muss also 
Sicherheits und Datenschutzstandards einhal
ten.

 Verlust der physischen Kontrolle: Durch die 
Nutzung der Cloud geben Unternehmen die 
physische Kontrolle über ihre Infrastruktur 
und Daten an den CloudAnbieter ab. 

Die anlassbezogene Kooperation ist bereits heute ein 
wichtiges Thema, da die Vielfältigkeit des Steuer
rechts immer mehr Spezialisten erforderlich macht. 
Der Zugriff auf solche Angebote ist heute schon 
möglich.5 Daher kann nur jedem Steuerberatungs
unternehmen empfohlen werden, ein Netzwerk von 
Kollegen und Kolleginnen aufzubauen und zu nut
zen, um die Mandantschaft sicher zu beraten. Der 
Steuerberaterverband hat dazu eine wichtige Grund
lage für Kooperationsmöglichkeiten und gute An 
knüpfungspunkte in Form der Bezirksgruppentreffen, 
i. d. R. monatlich nach Region, geschaffen. Der regel
mäßige Besuch von Bezirksgruppenveranstaltungen 
führt zu einem lockeren Kennenlernen von Kolle
ginnen und Kollegen mit einer persönlichen Ein
schätzungsmöglichkeit der jeweiligen Kenntnisse, 
unkompliziert und schnell! Die Nutzung des Bera ter

netzwerks6 für spezielle Steuerrechtsfragen steht allen 
Verbandsmitgliedern zu fairen Honoraren zur Ver fü
gung. Berufskollegen und kolleginnen erhalten 
schnell, qualifiziert und unkompliziert Antworten auf 
Fragen im Zusammenhang mit der Mandats be treu
ung, ohne selbst lange zu recherchieren.

Der Wegfall der Deklarationsberatung in den nächs
ten 10 – 15 Jahren ist eine Einschätzung mit gravie
renden Auswirkungen auf den Berufsstand. Hier geht 
es um die Erstellung von Steuererklärungen und 
Steueranmeldungen7 aller Art durch die Software. 
Beratungsleistungen werden hier aus heutiger Sicht 
noch benötigt. Es geht um die weitgehende Auto
matisierung von Routinetätigkeiten. Durch den 
Einsatz von KI und digitalen Instrumenten werden 
routinemäßige Aufgaben automatisiert. Das betrifft 
Dateneingaben und die Vorbereitung von Steuer er
klä rungen. Umso wichtiger wird in der Zukunft 
Beratung werden.

Der Bereich Buchhaltung gehört im weitesten Sinn 
zur Deklarationsberatung, da diese direkt in die Steu
ervoranmeldungen und die Jahresabschlussarbeiten 
mit den entsprechenden Steuererklärungen mündet. 
Der Innovationsprozess wird insbesondere hier schnell 
fortschreiten.8 Schon heute können viele Buchhal
tungsarbeiten automatisiert durchgeführt werden. Die 
digitale Aufbereitung der Belege, in Zukunft über
haupt nicht mehr papiergebunden, ist unvermeidlich. 
Die Technik zur Automatisierung dazu ist schon wei
ter, als viele denken:

 Rechnungsausgänge

Da die Erstellung von Rechnungen über die 
Programme Word und Excel nach den ein
schlägigen GoBD wegen ihrer Veränderbarkeit 
nicht mehr zulässig ist9 (es sei denn, es erfolgt 
Spei che rung in einem DMS10), werden Man  

Das HDI Cybersicherheitskonzept
Das 360-Grad-Cybersicherheitskonzept bietet

Ihnen Service, Schutz und Prävention

PRÄVENTION SCHUTZ

SERVICE

360-Grad-
Konzept

Unbenannt-1   1Unbenannt-1   1 13.09.23   13:3113.09.23   13:31

5 Vgl. hierzu auch das Angebot für Fachberater durch die BStBK und 

 Fachberater (DStV e.V.): https://www.dstv.de/fachberater/
6 https://www.steuerberaterverband-hessen.de/verband/leistungen/

 beratungswerk-steuern-recht
7 Stbg 1/2023, a. a. O, S. 29
8 Vgl. von Garnier/Stengert, Betriebswirtschaftliche Beratung durch 

 Steuerberater in der Praxis: Fehleinschätzung oder Zukunftssicherung? 

 In Stbg 7-8/2018, 316 ff. 

9 GoBD: Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung 

 von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 

 sowie zum Datenzugriff (BMF-Schreiben vom 14.11.2014, IV A- S 0316/ 

 10003, 107 ff)
10 DMS: Dokumentenmanagementsystem
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 Anbieter mit künstlicher Intelligenz,
 Distributed Leger Technologie (DLT: digitales  

 Sys tem zur Aufzeichnung von Transaktionen, bei  
 dem die Transaktionen und ihre Details an meh 
 reren Stellen gleichzeitig aufgezeichnet werden),

 Schnittstellen in einer OpenBankenUmgebung. 

Bereits heute gibt es Vorboten dazu, vgl. z. B. die 
nachfolgenden Zitate aus aktueller Werbung (mit 
Zugriffsnachweis in den Fußnoten): 

„Dadurch, dass digitale API-Schnittstellen Echtzeit-
anbindungen zwischen dem Geschäftskonto und einer 
Buchhaltungssoftware schaffen, kann die Buch füh-
rung automatisch erfolgen und dabei wertvolle Zeit 
sparen. So sparen Unternehmen auch Kosten, die sonst 
für Steuerberatungen ausgegeben werden müss ten.“18 

„Mehr als nur ein Geschäftskonto – sparen Sie Zeit & 
Geld mit Qonto. Jetzt 30 Tage testen. Das All-in-one-
Konto: Sie konzentrieren sich auf Ihre Arbeit – 
Qonto auf Ihre Finanzen: Digitale Buchhaltung  
Online Geschäftskonto SEPA-Lastschriften Über-
weisun gen, Basic, Smart & Premium – 19,00 €/
Monat – Für alle Selbstständigen.19 

Die Taskforce erläutert, dass zu diesen Anbietern 
auch Google, Amazon und Microsoft gehören könn
ten. Und das immerhin mit einer Wahr scheinlichkeit 
von 90 %!

Fazit

Die in diesem Artikel vorgestellten Aspekte und Er 
kenntnisse der Taskforce Digitalisierungsstrategie des 
deutschen Steuerberaterverbandes lassen nicht er
kennen, dass die möglichen Umwälzungen berück
sichtigt sind, die durch ChatGPT20 und ähnlichen 
Anwendungen möglich sind. Aufgrund der Geschwin
digkeit, in der sich diese Technologie derzeit weiter
entwickelt, ist auch eine weitere Dynamik in der 
Steu erberatung einzukalkulieren. Dabei muss nicht 
unbedingt angenommen werden, dass die Erstellung 

von Steuererklärungen vollständig durch KI übernom
men wird. Die weitgehende Vorbereitung allerdings 
schon. Die endgültige Deklarationsberatung wird in 
Anbetracht der Komplexität des Steuerrechts noch 
einige Zeit in den Händen des Berufsstandes liegen, auch 
weil der Gesetzgeber die Sicherheit, die der Berufs
stand bietet, wohl nicht so bald aufgeben wird. Garan
tiert werden kann das aber nicht. Vorteil für den 
Berufsstand ist, dass die KI dem Steuerberater helfen 
kann, schneller Probleme zu erkennen und im Inter
ess e der Mandantschaft zu bearbeiten. 

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung gewinnen 
große Bedeutung in der Steuerberatungspraxis. Einer
seits erleichtern und beschleunigen sie die Arbeit, 
andererseits können sich auch in Teilbereichen Ein
bußen bei den Erlösen ergeben, vor allem durch den 
Wegfall der wesentlichen Arbeiten im Bereich Buch
haltung (in vielen Kanzleien 30 % der Gesamterlöse). 
Allerdings haben die StB mit ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern die Chance, stärker den Beratungs
bereich voranzutreiben. Insbesondere die Funktion als 
externer Con troller, gerade für die kleinen und mit tel
ständi schen Unternehmen, wird an Bedeutung gewin
nen und bietet große Chancen für qualitativ hochwer
tige Arbeit. Sehr empfehlenswert ist daher der Fach be
rater für Controlling und Finanzwirtschaft (DStV e. V.), 
der genau die Kompetenzen als Wei ter bildung ent
hält, die im Kernbereich von Beratern klei nerer und 
mittelgroßer Unternehmen erforderlich sind. Schließ
lich gilt: Persönlichkeit lässt sich nicht digitalisieren, 
und damit kann der Berufsstand punkten. 

Oder anders ausgedrückt in einem Satz von Perikles, 
der schon vor 2.500 Jahren gesagt und geschrieben 
hat: Es kommt nicht darauf an, die Zukunft voraus
zusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet 
zu sein.

Uwe Stengert, WP/StB, dhpg Wiesbaden, 
Vizepräsident des Steuerberaterverbandes Hessen, 
fachlicher Leiter der Steuerakademie Hessen, 
Vorsitzender AK BWL beim DStV 

W A S  S O N S T  N O C H  I N T E R E S S I E R T

 
danten zunehmend Rechnungsschreibungspro
gram me verwenden, bei denen die Rechnungen 
„festgeschrieben“ werden müssen. Der digitale 
Download dieser elektronischen Rechnungen 
(also des Datensatzes, vgl. z. B. auch Programm 
„Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle 
der DATEV“), unabhängig davon, ob diese noch 
in Papierform versendet werden, wird obli ga
to risch werden11, sodass die Erlös buc hun gen 
zu 100 % automatisch erfolgen, da keine Scans 
mehr erforderlich sind. Buchungsfehler sind aus
geschlossen.

 Rechnungseingänge

Auf der Rechnungseingangsseite dürften eRech
nung, eInvoicing etc. erheblich zunehmen, z. B. 
mit ZUGFeRD12, XRechnung oder mit ande
ren Datensatzformaten13. Anders als bei Rech
nungen, die nur als Scan im PDFFormat zur 
Ver fügung stehen, ist bei diesen Rechnungen 
eine vollautomatische Buchung ohne Fehler mög
lich, da ein Datensatz mit der eRechnung14 
ver bunden ist. Die DATEV hat mit ihrem 
durch künstliche Intelligenz gestützten Auto
matisierungsservice Rechnungen15 durch die 
automatisierte Erstellung von Buchungs vor
schlägen auf Basis digitalisierter Belege ein 
praxistaugliches Instrument geschaffen. Das 
System lernt mit jedem Buchungssatz bezogen 
auf den konkreten Mandatsfall, sodass nach 
einigen Monaten eine hohe Anzahl an automa
tischen Buchungen funktioniert.

 Lohn- und Gehaltsbuchhaltung

Diese Daten liegen buchungsgerecht vor, ins
besondere wenn diese auch im Steuerberatungs
unternehmen geführt werden. Schon seit län

 
gerer Zeit werden daher die Daten in die Buch
haltung elektronisch übertragen und gebucht.

 Zahlungseingänge Bank

Die automatisierte Verarbeitung der Zahlungs
eingänge aus Bankauszügen, zum Beispiel den 
Kontoauszugsmanager (RZBankinfo)16, ist 
bereits heute ebenfalls kein Problem. Auch wenn 
Nacharbeiten erforderlich sind, ist die Software 
lernfähig, sodass die Fehler bei wiederholter 
Nutzung kontinuierlich abnehmen. Beispiels wei
se bei einem Verband mit mehreren 1.000 Mit
gliedern ist die Nutzung dieses Instrumentes 
besonders beeindruckend. Die per Bankeinzug 
gutgeschriebenen fast 10.000 Mitgliedsbeiträge 
werden nahezu vollautomatisch gebucht. Frü
her musste jeder Buchungssatz per Hand in das 
Buchhaltungsprogramm eingegeben werden.
Wenn man sich diese vier Kernbereiche der 
Buchhaltung und die bereits jetzt schon in wei
ten Bereichen mögliche digitale Bereitstellung 
und Verarbeitung vor Augen führt, wird deut
lich, dass die Möglichkeit einer automatisier
ten ITBuchhaltung nicht mehr ein fernes Sze
nario ist. Die digitale Zusammenarbeit mit dem 
Mandanten zu üben und zu fördern wird also zu 
einer, jedenfalls was das Geschäftsfeld Buch
haltung betrifft, Überlebensfrage.

Neben den bereits heute schon erkennbaren klassi
schen Konkurrenten wie Banken und Unter neh mens
beratern werden neue Marktteilnehmer mit dem Berufs
stand in den Wettbewerb treten. Dazu gehören z. B. 
FinTech (Financial Technology)Unternehmen. Darun
ter versteht die Taskforce innovative, technologieba
sierte und mit dem Thema Finanzen im Zusam men
hang stehende Anwendungssysteme17. Dazu gehören:

S T E U E R B E R A T E R V E R B A N D  S C H L E S W I G - H O L S T E I N

11 Im Bereich öffentlicher Auftraggeber schon Pflicht: https://www.bmi.bund.de/

 SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/gesetz-zur-umsetzung-der-

 richtlinie-2014-55-eu-ueber-die-elektronische-rechnungsstellung-im-

 oeffentlichen-auftragswesen.html
12 Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland, 

 d. h., maschinenlesbare strukturierte Daten werden als Anhang im XML-

 Format dem PDF/A-3 beigefügt.
13 Vgl. Kischporski, Das Ende der E-Rechnung als reines PDF, NWB-BB 

 Nr. 3, 2018, S. 77 ff.

14 Die visuelle Rechnung erfolgt in Form von PDF/A-3. Die maschinenles-

 baren Daten werden im XML-Format dem PDF/A-3 als Anhang beigefügt. 

 Gelesen wird von der Software nur dieser Datensatz.
15 https://www.datev.de/web/de/datev-shop/betriebliches-rechnungs wesen/ 

 24099-automatisierungsservice-rechnungen/
16 Vgl. https://apps.datev.de/help-center/documents/1030159
17 Stbg 1/2023, a. a. O, S. 31

18 Open Banking: https://www.qonto.com
19 https://qonto.com/de/accounting
20 ChatGPT (https://openai.com/blog/chatgpt) ist ein sprach- und text-

 basierter Chatbot. Er eignet sich für Dialoganwendungen und als 

 Ideengeber sowie bei der Hilfe bei der Vorstrukturierung von Texten. 

 Websuchen werden erleichtert.
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Wann ist eine Unternehmensbewertung 
nötig?

Im Zuge einer Sanierung oder der Durchführung von 
eigenverwalteten Insolvenzverfahren gemäß §§ 270 ff. 
InsO muss regelmäßig ein Gutachten zur Unter neh
mensbewertung erstellt werden. Diese Bewertung wird 
im Rahmen des Verfahrens zur Investorensuche be
nötigt (DualTrackVerfahren). Die Bewertung ist auch 
deshalb nötig, um im Rahmen des Verfahrens die nötige 
Vergleichsrechnung aufzustellen. In einigen Fällen 
wollen die Gläubiger bzw. der Gläu bi ger ausschuss den 
Wert des Unternehmens wissen (Fair ness Opinion).

Wertefindung für Nachfolgeregelung

Diese Erfahrungswerte aus Kaufpreisermittlung und 
tatsächlich erzieltem Kaufpreis sind auch für Unter
nehmen nützlich, die sich nicht in einer Krise befin
den, aber verkauft oder im Zuge einer Nachfolge re
ge lung übertragen werden sollen. Insbesondere eine 

anstehende Nachfolgeregelung innerhalb des Fami lien
kreises erfordert die Ausarbeitung eines neutralen Gut
achtens zur Wertfindung.
Für die Kaufpreisermittlung ist eine realistische Bewer
tung nötig. Deshalb sollten die Ergebnisse verschie
dener Verfahren kombiniert und ein Mittelwert erar
beitet werden, der dann noch mittels einer CashFlow
Analyse plausibilisiert wird.

Abweichende Wertvorstellungen

Der Wert eines Unternehmens bewegt sich erfah
rungsgemäß oft zwischen dem Wunschdenken des 
Verkäufers und der überkritischen Vorstellung des 
potenziellen Käufers. Die Aufgabe eines neutralen 
Gutachters ist es, den realistischen Kaufpreis des 
Unternehmens zu ermitteln und in Form einer nach
vollziehbaren Unternehmensbewertung zum Aus
druck zu bringen und den Parteien zu präsentieren.

Ganz gleich ob ein Unternehmensverkauf geplant ist, 
eine Investorensuche initiiert oder der Unterneh mens

Kombination verschiedener 
Bewertungsansätze zur Findung eines 

realistischen Unternehmenswertes

wert aus sonstigen Gründen ermittelt werden soll – 
eine Unternehmensbewertung ist ein wichtiges Instru
ment, um fundierte Entscheidungen für die Zukunft 
treffen zu können.

Bei der Bewertung von Betrieben sind zahlreiche Fak
toren zu berücksichtigen, sodass der Gutachter mit 
der richtigen Auswahl der passenden Bewertungs me
thoden gefordert ist. In der Praxis haben sich einige 
Modelle der Unternehmensbewertung etabliert.

Überblick zu gängigen Bewertungs-
methoden

Gesamtbewertungsverfahren

 Marktorientiert (Market Approach)
  Multiplikatoren aus vergangenen/vergleich
    baren Transaktionen
  Multiplikatoren von vergleichbaren Unter 
    nehmen (Börsenkursen)

 Kapitalwertverfahren (Income Approach)
  Ertragswertverfahren
  DiscountedCashFlowVerfahren 

Einzelbewertungsverfahren

 Substanzwertverfahren
 Liquidationswertverfahren

Bewertungsverfahren nach § 199 BewG

Die drei grundlegenden 
Bewertungsmodelle im Vergleich

Gesamtbewertungsverfahren

Das Gesamtbewertungsverfahren bewertet das Unter
nehmen als gesamte Einheit, ohne die vorhandenen 
Vermögenswerte im Detail mit einzubeziehen. Diese 
werden nicht als eigener Wertansatz, sondern als not
wendige Voraussetzung für das Bestehen des Betrie
bes und somit für den bestehenden Unternehmens
wert angesehen.

Insbesondere bei der Bewertung von kleinen und 
mittleren Unternehmen ist jedoch darauf zu achten, 
dass Abhängigkeiten vom Inhaber, von Mitarbeitern 
in Schlüsselpositionen, von Lieferanten, von Kunden, 

von Konkurrenten und dem Leistungsangebot wesent
lichen Einfluss auf den Wert von inhabergeführten 
Unternehmen haben. Zudem fehlen häufig für kleine 
und mittelständische Betriebe aussagefähige Ver gleichs
werte von Transaktionen aus der Vergangenheit.

Hier gibt es wiederum verschiedene Ausprägungen, 
die auf eine unterschiedliche Gewichtung der vorlie
genden Faktoren abzielen.

Einzelbewertungsverfahren

Die Einzelbewertungsverfahren unterteilen sich in 
Substanzwert und Liquidationsverfahren. Der Subs
tanzwert setzt sich aus der Differenz des betriebsnot
wendigen Vermögens, den Verbindlich kei ten und Schul
den des Unternehmens zusammen.

Dieses Verfahren eignet sich besonders in Fällen, in 
denen die vorhandenen Vermögenswerte die nach den 
anderen Bewertungsmethoden ermittelten Werte über
steigen, sprich in den Fällen, in denen wesentliche stille 
Reserven vorhanden sind.

Die Ermittlung des Liquidationswertes findet in der 
Regel dann Anwendung, wenn die Stilllegung des 
Betriebes bereits beschlossen wurde. Hier gilt es ins
besondere zu beachten, dass ausreichend Liquidität 
vorhanden ist, um die zu erwartenden Auslaufkosten 
abzudecken, wie z. B. Lohnkosten (Kündi gungs fris
ten, eventuell Abfindungszahlungen), laufende Dau
er schuldverhältnisse (Miete, Leasing, Darlehen, Ver
sicherungen), Kosten für die Räumung von Büro ge
bäuden sowie Produktions und Lagerhallen, Ver
wertungskosten für den Verkauf von Maschinen, 
Lager vorräten und Betriebseinrichtungen sowie Ent
sor gungs kosten und Aufbewahrungskosten für Ge 
schäfts unterlagen.

Bewertungsverfahren nach § 199 BewG

Das vereinfachte Bewertungsverfahren nach § 199 
BewG verwendet den gesetzlich vorgeschriebenen 
Kapitalisierungsfaktor 13,75, der die individuellen 
Einflussfaktoren des zu bewertenden Betriebes 
widerspiegeln soll. Dieser vereinfachte Ansatz wird 
allerdings von vielen Spezialisten überaus kritisch 
betrachtet und als zu einfach und unzureichend be
wertet, was zu der Entwicklung der alternativen Wert
ansätze geführt hat.      

Thomas Uppenbrink
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Kombination aus speziellen Bewer -
tungs methoden führt zu realistischer 
Wertermitt lung

Aus Erfahrungswerten im Zuge der Bewertung von 
(in der Eigenverwaltung befindlichen) Unternehmen 
haben sich verschiedene Gesamt und Einzel be wer
tungsansätze mit unterschiedlicher Gewichtung ent
wickelt, aus deren Kombination und abschließender 
Glättung sich sehr realistische Werte ermitteln lassen.

Ertragswertverfahren

Speziell für die Bewertung von kleinen und mittleren 
Betrieben wurde der AWHStandard entwickelt. Bei 
dieser Methode finden bei der Berechnung des Kapi ta 
lisierungszinssatzes die individuellen Einflus sfak to
ren des Betriebes ausreichend Berücksichtigung. Zudem 
ist das Berechnungsschema auch für Per so nen, die sich 
nicht regelmäßig mit der Bewertung von Unternehmen 
beschäftigen, einleuchtend nachvollzieh bar.

EBIT-Multiple-Verfahren

Bei Ermittlung des Unternehmenswertes im Zuge des 
EBITMultipleVerfahrens wird der nachhaltig zu er
wirtschaftende EBIT (Earnings Before Interest and 
Tax) mit branchenbezogenen Faktoren (Multi ples) 
multipliziert. Das Ergebnis dieser Multiplikation stellt 
den Wert des Unternehmens dar.

Substanzwertverfahren

Das Substanzwertverfahren dient letztlich der Über
prü fung der betrieblich notwendigen Vermögenswerte, 
die in Relation zu den Ergebnissen aus den beiden vor
he rigen Verfahren zusammengesetzt werden. Die Bewer
tung der Vermögensteile erfolgt unter Zugrun dele gung 
der Fortführungswerte, die in einem gesonderten Gut
achten nachvollziehbar dargestellt werden müssen.

Plausibilitätsprüfung

Die ermittelten Ergebnisse der Unternehmens be wer
tungen werden geglättet und fließen abschließend in 
die GuVPlanung der nächsten 5 Jahre ein, um fest
zustellen, ob der errechnete Kaufpreis vom Unter
neh men ergebnis und liquiditätstechnisch erwirtschaf
tet werden kann (indirekte CashFlowRechnung). 
Fällt dieses Ergebnis positiv aus, kann nach Erfahrung 
professioneller Gutachter von einem fairen Unter
neh menswert ausgegangen werden.

Fazit

Die beschriebenen Verfahren und Ansätze klingen für 
einen Laien oftmals kaum nachvollziehbar. Dahinter ver
steckt sich aber vielschichtiges und tiefgreifendes Ver
ständ nis von Methoden, die zu einer realistischen Eins chät
zung des Unternehmens führen. Daher ist entsprechen
des Knowhow, besagte Methoden und Ansätze zu ver
stehen, nicht zu unterschätzen. Erst eine Kombination 
aus den verschiede nen Ansätzen kann zu einer realisti
schen Einschätzung führen. Andernfalls werden sich Ver
käufer und Käufer auf die für sie individuell günstigste 
Methode zurückziehen und das Ergebnis verteidigen.
In Insolvenzverfahren (auch in Eigenverwaltung) wer
den beschriebene Verfahren eingesetzt. Auch für nicht 
krisenbehaftete Betriebe können diese Bewer tungen 
einen signifikanten Mehrwert haben, um kon kret über 
die Zukunfts und Nachfolgeplanung zu entscheiden.

Für konkrete bzw. mandatsbezogene Anfragen stehen 
wir Ihnen gern zur Verfügung.

Sebastian Frank
Klaus Konrad 
Thomas Uppenbrink

THOMAS UPPENBRINK & COLLEGEN GmbH, 
Hagen, Verbandsnachrichten Steuerberaterverband 
Hessen 101-2        

www.hdi.de

 Freie Berufe  Verbandsvorteile für Steuerberater

Eine Krankheit oder ein Unfall kann jeden schnell erwischen! Was aber, wenn Sie 
dann nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten können? Mit einer Berufs-
unfähigkeitsversicherung (BU) von HDI sichern Sie Ihre Existenz ab. Passgenau und 
leistungsstark. 

Wir arbeiten seit Jahren eng mit Ihrem Verband zusammen und haben speziell für 
Verbandsmitglieder ein besonderes Paket für die BU geschnürt: Nur als Verbands-
mitglied profitieren Sie von verkürzten Gesundheitsfragen1) und weiteren exklusiven 
Vorteilen. Sprechen Sie uns an!

Wir sind HDI. #Möglichmacher

Exklusiv für 
Mitglieder 
im Steuer-
berater- 
verband.

Berufsunfähigkeit mit ver-
kürzten Gesundheitsfragen 
absichern? Einfach machen.

1) Für alle verkaufso� enen BU- und Rententarife gültig.

HDI AG
Peter Trecksler
Leiter Gebiet Hamburg /
Kiel

Sachsenstraße 8
20097 Hamburg
Mobil +49 173 630 8446 
peter.trecksler@hdi.de

In Kooperation mit
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§Az.: 2 K 51/22
Urteil vom 31. Mai 2023
Stichwort: 

Erfüllen mehrere Personen den Tatbestand 
der Einkunftserzielung in einer Gesellschaft, 

ist auch dann für jede Gesellschaft ein selbststän
diger Gewinnfeststellungsbescheid zu erlassen, 
wenn zwischen denselben Personen noch weitere 
Gesell schaften bestehen. 

S T E U E R R E C H T

+ + + 
Aktuelle Urteile des Schleswig-
Holsteinischen Finanzgerichts

1
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Mehr Sichtbarkeit, mehr Chancen: 
Mit Ihrem Google Unternehmensprofil

ie möchten sich online promi-
nent positionieren, die Auff ind-

barkeit Ihrer Kanzlei verbessern und 
in den lokalen Such ergebnissen von 
Google oben mitmischen? Dann soll-
ten Sie nicht länger auf Ihr Google 
Unter neh mens profil verzichten.
   

Was ist das Google Unter-
nehmensprofil? 

Das Google Unternehmensprofil ist 
eine Art Branchenbuch von Google: 
Mit einem aktuellen Pro fil erschei nen 
die wichtigsten Informationen zu Ihrer 
Kanzlei sowie Bewer tun gen und Re 
zen  sionen gut sichtbar in der GoogleSuche. Ihre Kanzlei 
ist zudem per Google Maps auffindbar und Sie können mit 
(potenziellen) Man dant:innen und Bewer ber:innen unkom
 pliziert in Kontakt treten. 

Warum sollten Steuer be ra ter:innen das Google 
Unternehmensprofil nutzen? 5 gute Gründe: 

Mehr Sichtbarkeit in den Such ergebnissen: Dank 
Google Unternehmensprofil erscheint Ihre Kanz lei 

samt Bewer tungen und wich tigen Infor ma tionen wie Öff
nungs  zeiten, Adresse und Telefon num mer gut sichtbar in 
den GoogleSuch ergeb nissen. Sie können zudem Fotos 
hochladen und so schon online für einen guten ersten Ein
druck sorgen. 

Vertrauenswürdigkeit durch Bewertungen: Online   
Bewer tungen spielen eine wichtige Rolle bei der 

Entscheidung potenzieller Mandant:innen und Bewer
ber:innen. Durch das Google Unterneh mens profil kön nen 
Ihre zufriedenen Kund:innen und Mit arbei ter:innen ganz 
einfach Bewer tungen abgeben, die leicht zu fin den sind 
und das Ver trau en in Ihre Kanzlei stärken.

Die Macht von Google Maps: Sucht jemand online 
nach Steuer berater:innen in der Nähe, wird Ihre 

Kanzlei direkt auf der Land kar te in 
Google Maps angezeigt. Diese zusätz
liche Präsenz kann dazu bei tragen, 
dass mehr Per so nen auf Sie aufmerk
sam werden. Ohne Google Unter neh
mens profil wird Ihre Kanz lei hinge
gen nicht in Google Maps angezeigt 
und ist dort praktisch nicht existent. 

Mehr Chancen dank spannen-
der Insights: Das Google Unter

 nehmensprofil bietet detaillierte und 
übersichtliche Statistiken und Analy
sen über die eigene Performance wie 
die Anzahl der Klicks, Anrufe und An 
fragen. So können Sie wichtige Er 
kennt  nisse gewinnen, um Ihre Mar ke

ting strategien entsprechend anzupassen und Ihre Ziele 
noch besser zu erreichen.

Lokal ganz vorne mit dabei: Mit dem Google Un 
ter nehmensprofil haben Sie die Möglichkeit, gezielt 

Personen in Ihrer Nähe anzusprechen. Durch die Einbin
dung von Keywords und präzisen Beschrei bungen können 
Sie sicherstellen, dass Ihre Kanzlei in relevanten Such
anfragen in Ihrer Region erscheint, und so dafür sorgen, 
dass Sie Ihrer Zielgruppe zuerst ins Auge springen.  

Aktuell bleiben, regional rocken

Ein professionell gestaltetes Google Unternehmens profil ist 
heute beinahe unerlässlich, wenn man online für seine Region 
eine Rolle spielen will. Wichtig ist, das Profil jederzeit aktuell 
zu halten. Das bedeutet nicht nur sicherzustellen, dass die 
wesentlichen Infor ma tionen richtig hin ter legt sind, sondern 
auch möglichst viele positive Bewer tungen zu generieren, 
Akti vitä ten im Blick zu behalten und beispielsweise auf Fra gen 
möglichst schnell zu antwor ten. Zeigen Sie Ihre Expertise, 
gewinnen Sie das Ver trau en poten zieller Mandant:innen und 
Bewer ber:innen und steigern Sie Ihre Sichtbarkeit online!
Sie finden das Google Unternehmensprofil spannend, 
haben aber keine Zeit? Die Marketingexperten bei 
Atikon unterstützen Sie gerne.  

S
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§
Die im Eigentum der Gesellschafter einer 
GbR stehenden und von ihnen selbst vermie

teten Ferienwohnungen gehören nicht zum notwen
digen Sonderbetriebsvermögen einer weiteren, 
ebenfalls von den Gesellschaftern betrie be nen GbR 
zur Vermittlung fremder Eigentumswohnun gen.
§ 15 Abs. 2, Abs. 1 Nr. 1 EStG, § 4 Abs. 1 EStG, 
§ 5 EStG, § 21 EStG, § 22 Nr. 2 EStG, 23 EStG, 
§ 179 Abs. 1 AO, § 180 Abs. 1 Nr. 2a AO     

Az.: 1 K 54/23
Gerichts be scheid vom 7. Juli 2023
Stichwort: 

Über die Frage des Bestehens oder Nicht be
stehens einer körperschaftsteuerlichen Organ

schaft wird gem. § 14 Abs. 5 KStG durch einen 
Grund lagenbescheid entschieden.

Eine Personengesellschaft ist – auch wenn sie 
eine Tätigkeit im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 EStG ausübt und die Beteiligung an der poten
ziellen Organgesellschaft im Gesamthandsvermö gen 
hält –  keine taugliche Organträgerin, wenn einer ihrer 
Gesellschafter eine von der Körperschaftsteuer be
freite Körperschaft (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 KStG) ist.

Dies gilt auch im Anwendungsbereich des 
Gesetzes zum Abbau von Steuervergüns ti

gungen und Ausnahmeregelungen (Steuervergünsti
gungs abbaugesetz – StVergAbG) vom 16. Mai 2003 
(BGBl I, 2003, 660).

§ 14 KStG
Sonstige Hinweise
Aktenzeichen des BFH: I R 46/23 

S T E U E R R E C H T
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K U R I O S I T Ä T E N

Der Ratgeber für Steuerberater, 
Anwälte und Geschädigte

Steuerberaterhaftung

Gräfe · Wollweber · Schmeer
8. Auflage · 2023 · Gebunden · XVI, 986 Seiten
Print mit Online € 199,- · nur Online € 169,-
ISBN 978-3-482-50568-3

Hier mehr erfahren und bestellen: 

shop.nwb.de

 � Praktisch unverzichtbar für Praktiker, 
die auf diesem Spezialgebiet tätig 
sind.

 � In diesem interdisziplinären Zuschnitt 
und Umfang ist das Buch einzigartig.

 � Die Darstellung ist systematisch, 
gut verständlich, aber umfassend.

Der praxisorientierte Ratgeber hilft dem Leser, Risiken 
steuerlicher Beratung trotz des durch Einzelfallentschei-
dungen geprägten Haftungsrechts einschätzen zu 
 können und informiert über alle zivil-, steuer- und 
 strafrechtlichen Haftungsrisiken.

Steuerberatern hilft er, Beratungspflichten und 
 Haftungsrisiken zu erkennen, Vermeidungsstrategien 
werden  aufgezeigt und Tipps bei Fehlern und zur 
Haftungs begrenzung gegeben. Rechtsanwälten werden 
 Abwehrchancen bzw. die Durchsetzbarkeit von 
 Schadensersatzansprüchen vorgestellt. Geschädigte 
Mandanten über blicken die Berechtigung einer 
 Schadensersatzforderung.

mit Online-Version

Format: 210x297
Farbigkeit cmyk
Dateibenennung XXXXXN_AZ_210x297_cmyk.pdf
Format Headline L
Format Liste L
Format Fließtext L
Format bibl. Angaben L
Format „NWB Gesetze“ L

Es gibt zahlreiche gute Möglichkeiten, 

Energie einzusparen. Eine besonders 

gängige und effiziente ist 

die Verwendung
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MEHR ZEIT 
FÜR DEN MANDANTEN 

Win-Win-Win-Lösung für  

Berater, Mandanten und Mitarbeiter

MARTIN GRAU  
megra Steuerberatung – 

Wirtschaftsprüfung

„Die StBVS genießt unser vollstes Vertrauen. Seitdem wir 
das Rechnungsmanagement in die Verantwortung der 

StBVS gelegt haben, können wir uns intensiver um unsere 
Mandanten kümmern. Wir sparen Zeit und können uns auf 

das konzentrieren, was uns wichtig ist: eine fachlich excellente 
Beratung für unsere Mandanten.“

www.stbvs.com


